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8etrifft: Entwurf eines 8undesgesetzes, mit dem das 8undesgesetz 
über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche 
Studienrichtungen geändert wird 

Das · 8undesministerium für Wissenschaft und Forschung übermittelt 
in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bun
desgesetz über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche 
Studienrichtungen, BGBI.Nr. 326/1971, geändert wird, samt Erläute
rungen mit der Bitte, hierzu bis 

18. November 1985 

Stellung zu nehmen. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme einlangen, wird 
angenommen, daß gegen den Entwurf kein Einwand besteht; Leermel
dungen sind demnach nicht erforderlich. 

Weiters wird gebeten, 25 Ausfertigungen einer allfälligen Stel
lungnahme dem Präsidium des Nationalrates zuzuleiten. 

Bei dieser Gelegenheit werden überdies die Studienkommissionen der 
Studienrichtung Biologie an den Universitäten Wien, Graz, Salzburg 
und Innsbruck, sowie die bereits konstituierte Gesamtstudienkom
mission nochmals ersucht, über die Gestaltung des zweiten Studien
abschnittes des beantragten Studienzweiges "Ökologie" zu beraten 
und den Entwurf eines Fächerkataloges (Anlage A - Pflicht- und 
Wahlfächer) auszuarbeiten. 

Anlage 

Wien, am 2. Juli 1985 
Der Bundesminister: 

Dr.FISCHER 
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E n t w u r f  

Bund esgesetz vom • . . • . . . • • • . . . . •  , mit dem das 

Bundesge setz über geisteswissenschaftliche 

und naturwissenschaftliche Studienrichtungen 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlos sen : 

A R T I K E L  I 

Das Bundesgesetz über geisteswis senschaftliche und naturwis

senschaftliche Studienrichtungen , BGB 1 . Nr .  3 2 6/1 9 7 1 , in der 

Fassung der Bundesgesetze BGB 1 .Nr . 2 80/1 97 2 ,  BGB1 . Nr .  467/ 1 974 ,  

BGB1 . Nr .  477/1 9 7 9  und BGB 1 . Nr .  5 9/1 9 8 3  wird wie folgt geändert : 

1 .  Dem Titel wird folgender Klammerausdruck angefügt: 

" (GNStG ) " .  

2 .  § 1 Abs . 2  lautet : 

n §  1 .  ( 2 )  Auf Grund dieses Bundesgesetzes  sind folgende ordent

liche Studien einzurichten: 

a )  Diplomstudien 

1. zur wis senschaftlichen Berufsvorbildung ( §  2 Abs . 4 ) ; 

2 .  besondere Diplomstudien zur wissenschaftlichen und 

wissenschaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für 

das Lehramt an höheren Schulen ( Lehramtsstudien , 

§ 2 AbS . 5 ) i 

b )  Erweiterungs studien ( §  1 2 ) ; 

c )  Kurz studien (§ 1 3 ) ; 

d )  Doktoratsstudien ( §  1 4 ) . "  
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3 .  Im § 2 Abs . 3  wird folgende Z 6 a eingefügt : 

" 6 a . ) die Studienrichtung " Soziologie " mit dem Studienzweig 

" Soz iologie" i "  

4 .  Im § 2 Abs . J  Z 2 3  wird das Wort "und" durch das Wort "oder" 

ersetzt . 

5 .  Dem § 2 Abs . 3  Z 3 3  wird folgende lit . g  angefügt : 

" g )  " ökologie" i "  

6 .  Im § 2 Abs . 4  wiru. nach dem Ausdruck "z 5 " , der Ausdruck "z 6 a " , 

eingefügt . 

7 .  Im § 2 Abs . 6  wird das Wort " und " durch das Wort "oder " ersetzt . 

8 .  Im § 3 Abs . 1 tJlird im zwe i ten Ha lbsa tz  ·vor den Ausdrücken "z 1 4 

lit . B "  und "z 1 4 " j eweils der Ausdruck "z 6 a "  eingefügt • 

.. ; -9. § 3 Abs .  2 lautet : 

" §  3 .  ( 2 )  Auf Ansuchen des ordentlichen Hörers können mit Be

wi lligung des Vorsitzenden der Studienkommission für die erste 

Studienrichtung an die Stelle der zweiten Studienrichtung (Abs . 1 )  

gewählte Fächer treten , die dem Umfang der zweiten Studienrich

tung entsprechen. Das Ansuchen hat das geplante Studienprogramm 

j eweils für den ersten und zweiten Studienabschnitt zu enthal

ten . Die Bewilligung ist zu erteilen , wenn die Wahl im Hinblick 

auf die wissenschaftlichen Zusammenhänge und den Fortschritt der 

Wissenschaften oder auf die Erfordernisse einer bestimmten wis

senschaftlichen Berufsvorbi ldung sinnvoll erscheint , oder wenn 

die �vahl bestimmter Fächer im Studienplan empfohlen wird . Die 

Bestimmungen über die Ablegung der ersten und zweiten Diplom

prüfung sind anzuwenden. Unter einem Fach ist ein Diplom- oder 

Vorprüfungsfach zu verstehen . "  
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1 0 . Dem § 4 wird fo lgender Abs . 4  angefügt : 

" ( 4 ) Ist der Nachweis künstlerischer Begabung erforderlich , so 

kö nnen die Studienordnungen der Studienrichtungen zur wissen

sc haftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für das Lehramt an 

hö heren Schulen die Abhaltung der Ergänzungsprüfung vor einem 

Pr üfungssenat vorsehen . Die ser ist vom Präses der Prüfungskom

mi ssion für die erste Diplomprüfung aus deren Mitgliedern zu

sammenzusetzen . "  

11 . § 5 .  Abs .  2 lautet : 

" §  5 .  ( 2 )  Die Diplomstudien folgender Studienrichtungen ( Studien

zw eige ) erfordern , e inschließlich der für die Anfertigung der Di

p l omarbeit vorgesehenen Zeit , unbeschadet der Bestimmungen der 

Ab s . 5  und 6 die Inskription von zehn Semestern : 

Studienrichtung " Psychologie"  ( §  2 Abs . 3  Z 3 ) ; 

Studienrichtung " Ubersetzer- und Dolmetscherausbildung " 

( §  2 Abs . 3  Z 2 4 ) ; 

Studienzwe ig "Mathematik" ( §  2 Abs . 3  Z 2 6  lit . a ) i  

Studienzweig " Physik "
·

( §  2 Abs . 3  Z 2 8  lit . a ) ; 

Studienrichtung "Meteorologie und Geophysik" ( §  2 Abs . 3  Z 30 )  i 

Studienrichtung " Chemi e "  ( §  2 Abs . 3  Z 31 lit . a , b , c ) ; 

Studienrichtung "Erdwissenschaftenll ( §  2 Abs . 3  Z 3 2 ) ; 

St udienrichtung "Biologie " ( §  2 Abs .  3 Z 3 3 ) . 

De r erste Studienabschnitt umfaßt vier Semester , der zweite Stu

di enabschnitt umfaßt sechs Semester , j edoch umfassen die Studien

ab schnitte der Studienrichtungen " Ubersetzer- und Dolmetscheraus

bi ldung " , sowie " Chemie"  j e  fünf Semester . "  

12 . Im § 5 Abs . 4  wird eingefügt : 

" S tudienrichtung " Soziologie"  mit dem Studienzweig " Soz iologie " 

( §  2 Abs . 3 Z 6 a ) ; "  

13 . Im § 5 Abs . 4  entfallen : 

" S tudienrichtung " Ubersetzer- und Dolmetscherausbildung" 

( §  2 Abs . 3  Z 2 4 ) ; 

Studienrichtung " Meteorologie und Geophysik" ( §  2 Abs . 3  Z 30 ) ; "  
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14 . Im § 5 Abs . 4  wird der Ausdruck " sonstige philolog ische und kultur

kundliche Studienrichtungen " ,  durch den Ausdruck " sonstige philo

lo gische oder kulturkundl iche Studienrichtungen " ersetzt . 

1 5 . § 6 Abs . 2  lautet :  

"§ 6 .  ( 2 )  Nach Wahl des ordentlichen Hörers ist über den Stoff 

de r gemäß § 15 Abs . 5  AHStG einzurichtenden Lehrveranstaltungen , 

we lche die Fachgebiete der Studienrichtung ( der ersten 

Studienrichtung ) ,  wissenschaftstheoretisch und philosophisch 

ve rtiefen sowie j e  nach E igenart der Studienrichtung in 

hi storischer oder wi ssenschaftsgeschichtlicher oder soz io

lo gischer Weise erfassen , spätestens bis zur Anmeldung zum 

zweiten Teil der zweiten Diplomprüfung e ine Vorprüfung 

ab zulegen . Ordentliche Hörer der im § 15 Abs . 2  bis 4 ge

na nnten Studienrichtungen können statt dieser Vorprüfung 

eine Vorprüfung über Wissenschaftstheorie der Naturwis sen

sc haften ablegen . "  

16 . § 7 Abs . 3  bis 8 lautet: 

"§  7 .  (3 ) Umfaßt eine Tei lprüfung den Stoff von Vorlesungen und 

Le hrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter ( §  16 

Ab s . 1 a ,  c bis j AHS tG) so ist  die Teilprüfung in den den 

einzelnen Lehrveranstaltungen entsprechenden Prüfungsteilen 

ab zulegen . Prüfer sind die Vortragenden oder Le iter der 

be treffenden Lehrveranstaltungen . Besteht der Stoff einer 

Te ilprüfung nur aus Lehrveranstaltungen mit immanentem 

Pr üfungscharakter ,  so ist nach pos itiver Beurteilung der 

Te ilnahme daran keine Teilprüfung abzulegen . 

( 4 ) Eine Teilprüfung g ilt nur dann als mit Erfolg 

ab gelegt , wenn j eder Prüfungsteil , bez iehungswe ise der 

Er folg der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen mit imma

ne ntem Prüfungs charakter zumindest mit der Note " genügend " 

be urteilt wurde . Die Note aus dem Teilprüfungsfach ist der 

Du rchschnittswert , der aus den einzelnen Noten für die 

einzelnen Prüfungsteile unter Berücksichtigung der pos itiven 

Be urteilung der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen mit 

immanentem Prüfungscharakter zu ermitteln ist . 
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( 5 )  Wird eine Teilprüfung in mehreren Prüfungsteilen 

abgelegt , so ist be i der Wiederholung dieser Prüfungsteile 

§ 30 AHStG anzuwenden . Jedoch ist § 30 Abs . 5  AHStG bei der 

Wiederholung von Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungs

charakter nicht anzuwenden . 

( 6 )  Die Absätze 3 , 4 und 5 gelten sinngemäß für die Ablegung 

von Vorprüfungen . 

( 7 )  In den S tudienordnungen der Studienrichtungen zur 

wissenschaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für das 

Lehramt an höheren Schulen kann die Ablegung einzelner 

Diplomprüfungsfächer , soweit  es deren E igenart erfordert , 

in kommis s ioneller Form vor einem Prüfungs senat vorgeschrie

ben werden . 

( 8 )  Die Zulassung zum abschließenden Tei l  oder zur kommis

sione llen AbJ_egung der ersten Diplomprüfung setzt  die Erfüllung 

der im § 27 Abs . 2  AHStG in Verbi ndung mit den in der Anlage A 

zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen Bedingungen , mit Ausnahme 

de r Approbation der Diplomarbeit voraus . Teilprüfungen (Abs . 1  

li t . a) und Prüfungsteile von solchen (Abs . 3 ) können frühestens 

nach Beendigung beziehungsweise Abschluß der ihren Stoff betref

fenden Lehrveranstaltungen abge legt werden . "  

17. § 8 lautet : 

u§ 8 .  (1) Das Thema der Diplomarbeit ist e inem Pflicht- oder 

Wahlfach der gewählten Studienrichtung , in den Fällen des § 3 

Abs . 1  und 4, der ersten Studienrichtung zu entnehmen . 

( 2 )  Der ordentliche Hörer hat das Recht , das Thema der Di

plomarbeit , sowie die Art der Durchführung , als Hausarbeit oder 

als Institutsarbeit , vorzuschlagen und einen se iner Lehrbefugnis 

gemäß § 23 Abs . 1 lit . a  UOG nach zuständigen Universitäts lehrer 

der Universität ( Fakultät ) , bez iehungsweise e inen Hochschulpro

fessor , emeritierten Hochschulprofessor , Gastprofessor , Honorar

professor , bez iehungsweise Hochschuldozenten der Hochschule um die 
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Be treuung zu ersuchen oder das Thema der Diplomarbeit aus 

einer Anzahl von Vorschlägen auszuwählen . Hat ein Universi

tätslehrer gemäß § 2 3  Abs . 1  lit . a UOG , bez iehungsweise einer 

de r vorgenannten Angehörigen der Hochschule das Thema der 

Diplomarbeit vorgeschlagen , obliegt ihm auch die Betreuung 

de s ordentlichen Hörers bei der Ausarbeitung der Dip lomar

be it und ihre Begutachtung innerhalb von hcchstens sechs 

Mo naten ( §  5 Abs . 2  lit . f  in Verbindung mit § 2 5  �StG) • .  

( 3 ) Das Thema der Diplomarbeit ist auf Antrag des ordent

li chen Hörers im zweiten Studienabschnitt , spätestens in den 

le tzten zwei Wochen des drittletzten in die Studiendauer gemäß 

§ 5 Abs . 2  bis 4 und 6 einrechenbaren Semesters , zu vergeben . 

I s t  die Anfertigung der Diplomarbeit j edoch an bestimmte Jahre s

ze iten gebunden , so hat die Vergabe im S inne des § 2 Abs . 1  AHStG 

en tsprechend früher zu erfolgen . 

( 4 ) In der Studienrichtung " Pharmazie " ( §  2 Abs . 3  Z 3 6 )  ist 

da s Thema der Diplomarbeit e inem der Prüfungsfächer "Pharma

ze utische Chemie " ,  " Pharmakognosie " , der "Arzneiformenlehre " oder 

" P harmakodynamik und Toxikologie " der zweiten Diplomprüfung zu 

en tnehmen . 

( 5 ) In den Studienrichtungen zur wissenschaftlich-künst

le rischen Berufsvorbildung für das Lehramt an höheren Schulen 

is t das Thema der Diplomarbeit e inem wissenschaftlichen Pflicht

od er Wahlfach der gewählten Studienrichtung zu entnehmen . "  

1 8 .  § 9 Abs. 1 lautet: 

n§ 9. (1 )  Die zweite Diplomprüfur..g ist e ine Gesamtprüfung , die 

in zwei Te ilen abzulegen ist . 

a )  Der erste Tei l  ist nach Wahl des Kandidaten 

aal entweder in Form von Teilprüfungen vor E inzel

prüfern oder 

bb ) als kommi ss ione lle Prüfung aus allen Prüfungs fächern 

der zweiten Diplomprüfung vor dem gesamten Prüfungs

senat abzulegen . 
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b )  Der zweite Teil ist jedenfalls mündlich als kommissionel

le Prüfung vor dem gesamten Prüfungs senat abzulegen 

und hat zu umfassen : 

aa ) eine Prüfung aus dem Teilgebiet des Prüfungsfaches ,  

dem das Thema der Diplomarbeit zuzuordnen ist ; 

bb ) eine Prüfung aus einem Teilgebiet eines weiteren 

Prüfungs faches nach Wahl des Kandidaten , das als 

ein Schwerpunkt der Studienrichtung (de s  Studien

zweiges )  beziehungsweise der ersten Studienrichtung 

(des gewählten Studienzweiges der ersten Studienrich

tung ) oder , sofern das Thema der Diplomarbeit mit einem 

Prüfungs fach der zweiten Studienrichtung in Zusammen

hang steht , der zweiten Studienrichtung (de s  ge

wählten Studienzweiges der zweiten Studienrichtung ) 

anzusehen ist . "  

19. § 9 Abs . 3  lautet : 

" §  9. ( 3 )  Die Zulassung zur kommis sionel len Ablegung des ersten 

Te iles der zweiten Diplomprüfung und zum zweiten Tejl der zwei

ten Di.plomprüfung setzt die Erfüllung der im § 27  Abs .  2 AHStG 

einschließlich der erfolgreichen Ablegung allenfalls vorge

se hener Vorprüfungen , bei Lehramts studien überdies der posi

tiven Beurteilung der Teilnahme an den vorgesehenen Lehrver

an staltungen aus Fachdidaktik ( §  1 0  Abs . 5 ) sowie der Appro

ba tion der Diplomarbeit , insbesondere auch die Erfüllung der 

in der Anlage A zu diesem Bundesgesetz vorgesehenen Bedingun

ge n ,  sowie bei Studien gemäß § 2 Abs . 1  die erfolgreiche Ab

le gung des ersten Teiles der zweiten DiplomprUfung in der 

�suen und zweiten Studienrichtung voraus . Teilprüfungen 

kö nnen frühestens n�ch Beendigung bez iehungsweise Abschluß 

de r ihren Stoff betreffenden Lehrveranstaltungen abgelegt 

we rden . " 

2 0 .  § 9 Abs . 7  lautet : 

" §  9. (7) In den Studienordnungen der Studienrichtungen zur 

wi ssenschaftlich-künstlerischen Berufsvorbildung für das 

Lehramt an höheren Schulen kann die Ablegung einzelner Di

pl omprüfungsfächer , soweit es  die Eigenart der Prüfungs fächer 

er fordert , in kommissionel ler Form vor einem Prüfungssenat vor

ge schrieben werden . "  
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2 1  . Der bisherige Absatz 8 entfällt . 

2 2 . Im § 1 0  Abs . 3  wird nach dem dritten Satz folgender Satz e ingefügt: 

"§ 20 Abs . 3  des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes ist bei der 

Absolvierung des Schulpraktikums ( tlbungsphase ) nicht anzuwenden . "  

2 3 . Im § 1 0  Abs . 5  ist das Wort " Seminare "  durch das Wort "Lehrver

anstaltungen " zu ersetzen . 

2 4 .§ 1 2  Abs . 1  lautet : 

n§ 1 2 .  ( 1 ) Erweiterungs studien dienen : 

a )  der Ergänzung einer als zweite Studienrichtung 

absolvierten Studienrichtung auf die Anforderungen 

des Studiums als erste Studienrichtung einschließ

lich der Anfertigung einer Diplomarbeit ; 

b )  der Ergänzung des absolvierten Studienzweiges einer 

Studienrichtung auf e inen anderen Studienzweig der

selben Studienrichtung e inschließlich der Anfertigung 

e iner Diplomarbeit ; 

c )  der Ergänzung der absolvierten Diplomstudien gemäß 

§ 2 Abs.4 auf Lehramtsstudien, die teilweise das 

gleiche Gebiet der Wissenschaften betreffen , oder 

umgekehrt ;  

d )  der Ergänzung der absolvierten Diplomstudien gemäß 

§ 2 Abs . 4  durch Absolvierung einer verwandten Stu

dienrichtung ( e ines verwandten Studienzweiges ) nach 

den für die erste ( e inschließlich der Anfertigung e iner 

Diplomarbeit ) oder nach den für die zweite Studien

richtung geltenden Vorschriften ; 

e )  der Ergänzung der absolvierten Lehramtsstudien durch 

Absolvierung einer weiteren Studienrichtung der Lehr

amts studien nach den für die erste Studienrichtung 

(einschließlich der Anfertigung einer Diplomarbeit)  

oder nach den für die zweite Studienrichtung gelten

den Vorschriften ; 

f )  der Ergänzung des absolvierten Kurzstudiums gemäß § 1 3  

auf das Studium der Studienrichtung " tlbersetzer- und 

Dolmetscherausbildung" (einschließlich der Anfertigung 

einer Diplomarbeit)  oder auf ein verwandtes Studium ; 

g)  der Ergänzung der absolvierten Studienrichtung " tlber-
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setzer- und Dolmetscherausbildung " auf eine andere 

erste ( einschließlich der Anfertigung einer Diplomar

beit ) oder zweite Fremdsprache dieser Studienrichtung.n 

2 5 . § 12 Abs.4 lautet : 

n §  12. ( 4 )  Erweiterungsstudien können auch gleichzeitig mit dem 

Diplomstudium , des sen Ergänzung sie dienen , absolviert werden 

( §  6 Abs.2 AHStG ) . Die Entscheidung über das Ausmaß der 

Ergänzung obliegt dem Vorsitzenden der Studienkommis sion.n 

2 6  • § 1 4 lautet : 

n §  14. (1)  Voraus setzung für die Zulassung zum Doktoratsstudium 

ist die Absolvierung eines Diplomstudiums nach die sem Bundesgesetz 

oder eines den in diesem Bundesgesetz genannten Diplomstudien 

gleichwertigen Studiums , das an einer in- oder aus ländischen 

Universität , oder Hochschule abgeschlos sen wurde. Die 

Festste llung der Gleichwertigkeit obliegt dem Vorsitzenden 

der Doktoratsstudienkommission. Der § 21 Abs . 1  und 5 AHStG 

ist sinngemäß anzuwenden. 

( 2 )  Das Doktorats studium be steht aus einem Studienabschnitt , 

der mit einem Rigorosum abzuschließen ist. Hiebei gilt für Ab

solventen der Diplomstudien ( §  2 Abs.4 )  der § 2 Abs.1 AHStG 

hinsichtlich der gemäß § 14 Abs.6 AHStG festzusetzenden 

Studiendauer der Doktoratsstudien. Auf Antrag des ordent-

lichen Hörers hat der Präses der Prüfungskommission die Ins

kription von einem Semester zu erlassen , wenn der ordentliche 

Hörer die vorgesehenen Lehrveranstaltungen innerhalb der ver

kürzten Studiendauer inskribiert und die Voraus setzungen für die 

Zulassung zum Rigorosum erfüllt hat . 

( 3 )  Das Thema der Dissertation ist den auf Grund der Be

stimmungen dieses Bundesgesetzes eingerichteten Studien zu 

entnehmen , sofern das Fach ,  dem das Thema der Dis sertation 

zuzurechnen ist , an der betreffenden Universität oder Hoch

schule durch einen Universitäts lehrer gemäß § 2 3  Abs . 1  lit . a  

UOGI. einen Hochschulprofessor oder emeritierten Hochschulpro

fessor vertreten ist. 

( 4 )  Der Bewerber um das Doktorat ist berechtigt , das 

Thema der Dissertation im Rahmen der Pf licht- und Wahlfächer 
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se ines absolvierten Diplomstudiums oder des als gleichwertig 

fe stgestellten Vorstudiums vorzuschlagen und einen seiner Lehr

be fugnis nach zuständigen Universitäts lehrer gemäß § 2 3  Abs.1 

li t . a  UOG , einen Hochschulprofes sor oder emeritierten Hoch

sc hulprofe ssor um die Betreuung zu ersuchen. Wird das vorn Be

we rber vorgeschlagene Thema zur Betreuung nicht angenommen , so 

st eht es ihm frei , s ich an das zuständige Organ der Universi

tä t . oder Hochschule zu wenden. Eignet sich das vom Bewerber 

um das Doktorat vorgeschlagene Thema nach Meinung des zu

st ändigen Organs für e ine Dissertation , so ist der Bewerber 

vo rn Rektor ( Dekan , Abteilungsleiter ) e inem seiner Lehrbefugnis  

na ch zuständigen Univers itätslehrer gemäß § 23  Abs.1 lit . a  UOG , 

oder einem seinem Fach nach zuständigen Hochschulprofessor oder 

emeritierten Hochschulprofe ssor mit dessen Zustimmung zuzuweisen. 

( 5 ) Die Dissertation ist von zwei Begutachtern innerhalb 

vo n höchstens sechs Monaten zu beurtei len. Die Begutachter sind 

vorn Präses der Prüfungskommis sion aus deren Mitgliedern aus zu

wählen . Dem Betreuer der Dissertation obliegt j edenfalls die 

Er stbegutachtung. Können s ich die Begutachter e iner Disser

ta tion über die Approbation nicht e inigen , so hat der Präses 

de r Prüfungskommission , sofern sich der Kandidat nicht mit 

de r ungünstigeren Benotung einverstanden erklärt , einen 

dr itten Begutachter zu bestellen , der zuminde st einern nahe 

ve rwandten Fach angehören muß. Die Begutachtung der Dis ser

tation durch den dritten Begutachter hat innerhalb von 

hö chstens sechs Monaten zu erfolgen. Für die Approbation und 

di e Benotung ist die Mehrheit der Begutachter maßgebend . 

( 6 ) Prüfungs fächer des Rigorosums sind : 

a )  e in Teilgebiet des Fache s , dem das Thema der Disser

tation zuzuordnen ist. Im Rahmen dieser Prüfung ist 

die Dissertation zu verteidigen ; 

b )  ein Teilgebiet eines Faches , das unter Beachtung des 

thematischen Zusammenhanges mit der Dis sertation vorn 

Kandidaten zu wählen ist . Die Entsche idung über die 

Zuläs sigkeit der Wahl obliegt dem Präses der zuständigen 

Prüfungskommission . 
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( 7 ) Das Rigorosum ist als Gesamtprüfung in Form einer 

kommissionellen Prüfung vor dem gesamten Prüfungssenat 

mü ndlich abzuhalten . "  

27. Im § 1 8  entfallen die Absätze 3 ,  4 ,  9 ,  1 1  und 1 2 .  Die bisherigen 

Ab sätze 5 ,  6 ,  7, 8 und 1 0  erhalten die Bezeichnung 3 ,  4 ,  5 ,  

6 und 7. 

2 8 . § §  1 9  und 20 entfallen . 

2 9 . § 2 1  Abs . 2  lautet :  

n §  2 1 . ( 2 )  Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

1 .  der Bundesminister für Wis senschaft und Forschung , 

2 .  hins ichtlich der Vorbereitung und Erlas sung der 

Studienordnungen für die Lehramts studien einschließ

lich der Studienordnung für die pädagogische Aus

bildung für Lehramtskandidaten und der Nichtunter

sagung der Studienpläne für die Lehramts studien im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht , 

Kunst und Sport 

be traut . " 
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Anlage A 

30 . In der Anlage A wird der Z 5 folgender Zusatz angefügt : 

"Ausländische Studierende sind berechtigt , anstelle der österrei

ch ischen Rechtsfächer Kenntnis  über diese Fachgebiete im Recht 

ihres Staates nachzuweisen , wenn an der inländischen Universität , 

an der sie immatrikuliert s ind , entsprechende Lehrveranstaltungen 

re gelmäßig angeboten werden . "  

3 1  . In der Anlage A wird folgende Z 6 a e ingefügt : 

" 6 . a ) Studienrichtung " Soziologie " mit dem Studienzweig " Soz iologie " 

al s zweite Studienrichtung gemäß § 3 Abs . 1 :  

E r s t e D i p I 0 m p r ü f u n  g 

B e s 0 n d e r  e Z u l a s  s u n g s b e d i n g u n  g e n  : 

Vo rprüfungen aus : 
a )  Grundzüge der angewandten Mathematik und der Statistik 

für Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler ; 
b )  nach Wahl des Kandidaten aus einem der folgenden Fächer : 

1 .  Sozialphilosophie , 
2 .  Wissenschaftstheorie , 
3 .  e ine lebende Fremdsprache , die an der Universität 

angeboten wird . 

P r ü f u n  g s f ä c h e r  : 

a )  Grundzüge der Soz iologie und der empirischen Sozialforschung ; 
b )  nach Wahl des Kandidaten eines der folgenden Fächer : 

1 .  Grundzüge der politischen ökonomie unter Berücks ichtigung 
der neueren Sozial- und Wirtschaftsgeschichte , 

2 .  Staats lehre und Grundzüge des öffentlichen Rechts . 

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü f u n  g 

P r ü f u n g s f ä c h e r  : 

a }  Sozio logi sche Theorie ; 
b )  zwei spez ielle Soziologien nach Wahl des Kandidaten ;  
c }  empirische Soz ialforschung . "  
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32 • In der Anlage A lautet die Z 9 :  

" 9 . Studienrichtung "Volkskunde (Ethnologia Europaea) " :  

E r s t e D i p 1 0 m  p r ü f u n  g : 

B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s s  u n g s b e d i n g u n  g e n  : 

Vo rprüfung über den Stoff von Lehrveranstaltungen , in denen 
Grundkenntni sse des wissenschaftlichen Arbeitens und der 
wissenschaftlichen Dokumentation und Information in dem 
für die Fachgebiete notwendigen Umfang . 

P r ü f u n  g s f ä c h e r  : 

a )  Geschichte und Methoden der Volkskunde ; 
b·) Allgemeine Volkskunde österre ichs ; 
eH Regionale Volkskunde österreichs . 

Z w e i t e D i p 1 0 m  p r ü f u n  g : 

P r ü f u n  g s f ä c h e r  : 

a )  Volkskunde des deutschen Sprachraumes ;  
b )  Vergleichende europäische Volkskunde . "  

33 . In der Anlage A lautet in Z 1 1  das bei lit . b  genannte�P�Ufungsfach 

de r ersten Diplomprüfung : 

"b ) nach Wahl des Kandidaten zwei der folgenden Fächer : " .  

34. In der Anlage A lautet in Z 1 1  das bei lit . b  genannte Prüfungs

fach der zweiten Diplomprüfung : 

" b ) nach Wahl des Kandidaten zwei Fächer der ersten Diplomprüfung ; 

darunter eines , das bei der ersten Diplomprüfung nicht gewählt 

wurde . "  

35 . In de r Anlage A wird bei den Studienzweigen der Lehramtsstudien 

"Anglistik und Amerikanistik , Romanistik , Slawistik und Ungarisch"  

(JZ 20 B ,  2 1  B ,  22  B und 23)  j ewe ils bei  der zweiten Diplomprüfung 

e i ngefügt : 

" B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s s  u n g s b e d i n g u n g 

Vo rprüfung aus Sprachbeherrschung . "  

36 . In der Anlage A wird in Z 23 das Wort "und " durch das Wort "oder " 

er setzt . 
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3 7  • In der Anlage A lautet die Z 30 : 

"30. Studienrichtung " Meteorologie und Geophysik " : 

E r s t e D i p 1 0 m p r ü f u n  g 

P r ü f u n  g s f ä c h e r  

a) Mathematik 
b)  Physik 
c )  nach Wahl des Kandidaten zwei der folgenden Fächer , die der Ein

führung in den gewählten Studienzweig und der Erarbeitung seiner 
Grundlagen dienen : 
Einführung in die Meteorologie 
Einführung in die Geophysik 
Einführung in die Astronomie oder Erdwissenschaften oder 

Chemie oder Geographie oder Biologie 

Z w e i t e  D i p  1 0 m p r ü f u n  g 

A .  Studienzweig "Meteorologie " :  

P r ü f u n  g s f ä e h e  r: 

a) Al lgemeine Meteorologie und Physik der Hohen Atmosphäre 
b) Synoptische Meteorologie 
c) Theoretische Meteorologie 
d )  Klimatologie 

B .  Studienzweig " Geophysik " :  

P r ü f u n  g s f ä c h e r : 

a )  Al lgeme ine Geophysik , Physik der Hohen Atmosphäre und 
theoretische Grundlagen 

b) Angewandte Geophysik 
c )  Erdwissenschaften 

3 8 . In der Anlage A wird der Z 3 3  folgende lit . G  angefügt : 

" G. Studienzweig " ökologie " : 
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3 9 . In der Anlage A lautet die Z 3 9 : 

" 3 9 .  Studienrichtung " Haushalts- und Ernährungswissenschaften" : 

S t u d i e  n z w e i g e " H a u  s h a l t  s w i s s  e n s c h a f 

t e n " u n d  " E r n  ä h r u n  g s w i s s  e n s c h a f t e n " 

E r s t e D i p 1 0 m p r ü f u n g 

B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s s  u n g s b e d i n g u n  g e n  

Vo rprüfungen aus : 
a )  Al lgemeine Chemie ; 
b )  Physik ( technisch-phys ikalische Grundlagen ) ;  
c )  Mathematik und Statistik ; 
d )  Volkswirtschaftslehre. 

P r ü f u n  g s f ä c h e r  : 

a )  Betriebswirtschafts lehre ; 
b )  Ernährung der Menschen ; 
c )  Vorratshaltung und Vorrats schutz. 

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü f u n g : 

A . S t u d i e  n z w e i g " H  a u s  h a l t  s w i s s  e n -

s c h a f t e n " 

Vo rprüfungen aus : 
a )  Rechtskunde ; 
b )  Soz iologie ; 
c )  P sychologie ; 
d )  Verbrauchs lehre. 

P r ü f u n  g s f ä c h e r  : 

a)  Biochemie ; 
b )  Lebensmitteltechnologie ; 
c )  Lebensmitelkunde ; 
d )  Wirtschafslehre des Haushaltes .  

C .  S t u d i e  n z w e i g " H  a u s  h a l t  s 

n ä h  r u n  g s w i s s  e n s c h a f t e n 

a n h 6 h e r e n S c h u 1 e n ) " 

E r s t e D i p 1 0 m p r ü f u n  g 

u n d  E r -

L e h r  a m t  

B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s s  u n g s b e d i n g u n  g e n  

Vo rprüfungen aus : 
a)  Allgemeine Chemie ; 
b )  Phys ik (technisch-physikalische Grundlagen ) ;  
c )  Volkswirtschaftslehre. 
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P r ü f u n  g s f ä c h e r  : 

a)  Betriebswirtschafts lehre ; 
b )  Ernährung des Menschen ; 
c )  Vorratshaltung und Vorrats schutz. 

Z w e i t e D i p 1 0 m  p r ü f u n g 

B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s s  u n g s b e d i n g u n  g e n  : 

Vo rprüfungen aus : 
a )  Psychologie einschließlich Pädagogischer Psychologie ; 
b )  Verbrauchs lehre ; 
c )  Mikrobiologie und Hygiene. 

P r ü f u n  g s f ä c h e r  

a} Biochemie :  
b )  Lebensmittelkunde und Lebensmitteltechnologie : 
c )  Wirtschafts lehre des Haushalts : 
d )  Haushaltstechnik und WOhnungsgestaltung ; 
e }  Textil- und Bekleidungskunde . 

A R T I K E L I I 

I n k r a f t t r e t e n u n d  V 0 1 1 z i e h u n g 

( 1 ) Dieses Bundesgesetz tritt mit 

in Kraft. 

( 2 ) Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes richtet sich nach 

Ar t. I .  Z 2 9 . 
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V O R BL A T T  

Pr oblem und Z iel: 

Di e seit Inkrafttreten des Gesetzes gemachten Erfahrungen und 

no twendigen Ergänzungen , auch im Hinblick auf die Novellen zum 

Al lgemeinen Hochschul-Studiengesetz , waren zu berücksichtigen 

und bringen nunmehr KlarsteIlung bei der Vollz iehung . 

Lö sung: 

Ke ine generelle Neuerung , sondern Schwerpunktsetzung durch 

Änderung wesentlicher Bestimmungen , wie über die Fächerkombi

nation , Studiendauer ,  Prüfungswesen , Erweiterungs- und Dokto

ra tsstudien . 

Al ternativen : 

Ke ine 

Ko sten: 

Ke ine 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n  

I .  A l l g e m e i n e s 

Das am 1 .  September 1 97 1  in Kraft getretene Bundesgesetz über 

geisteswissenschaftliche und naturwis senschaftliche Studien

richtungen , BGBl . Nr .  3 2 6/1 971 , erforderte zu seiner Durchfüh

rung , wie auch die anderen besonderen Studiengesetze , die Er- . 

la s sung der entsprechenden Studienordnungen und der Studien

pl äne . Die Vielzahl  der Studienrichtungen und Studienzwe ige , 

die notwendige Konstituierung der Studienkommissionen und de

re n Beschlußfasstingen in Verbindung mit dem bis Ende 1 -9 80 wirk

samen Gruppenveto verzögerte die Studienreform in dem Geltungs

be reich dieses Gesetzes  durch einen längeren Zeitraum . 

Da s zunächst schwerfällige und kompliz ierte und formelle Genehmi

gungsverfahren zur Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Studienpläne , 

wurde durch die Novelle zum Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz , 

BGBl . Nr .  3 3 2/1 9 8 1 , wesentlich erleichtert , sodaß nunmehr der ! 

Großteil der neuen Studienvorschriften erlas sen und
· 

wirksam�e

diglich vereinzelt , verursacht z . B .  infolge Fehlens der e ntspre

chenden Planstelle für ein Ordinariat , konnten noch nicht alle 

in diesem Bundesgesetz genannten Studienrichtungen eingerichtet 

we rden . 

Aufgrund der gesammelten Erfahrungen unter Berücksichtigung des in 

der Zwischenzeit in Kraft getretenen UOG sowie der erfolgten Än

de rungen des AHStG wurden Uberlegungen angestellt , ob eine Neu

fa ssung des Gesetzes oder eine umfangreiche Novelle aus zuarbe iten 

is t .  Nach eingehender Beratung und Diskuss ion waren die Gründe 

fü r eine Novellierung mit diversen Schwerpunkten maßgeblich , da 

e i nige Studienrichtungen bzw . Studienzweige erst seit kürzerer 

Ze it eingerichtet s ind und sich die betroffenen Fakultäten bzw. 

Un iversitäten daher erst rrit der besonders vielschichtigen Ma

te rie dieses Studiengesetzes  und ihren Eigenheiten vertraut 

ma chen konnten . 
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Kosten: 

Der vorliegende Entwurf einer Novelle wird vorauss ichtl ich keine 

Erhöhung der vom Bund vorgesehenen Budgetmittel hervorrufen . 

I I . Z u d e n  e i n z e I n e n 

B e s t i m m u n g e n  

Zu Art . I . :  

Zu Z 1 :  

Die Schaffung e iner Legalabkürzung wurde wegen des langen Titels 

des Gesetzes erwogen . Auch der mit Erlaß vom 2 5 .  November 1 98 3  

zur Aus sendung ge langte Entwurf e ines Bundesgesetzes über 

die Erlangung studienrichtungsbezogener Studienberechtigung 

s ieht die E inführung e iner Legalabkürzung vor . Bei der 

Buchstabenkürzung ist auf die sprachlich e infache Wiedergabe 

geachtet worden . 

Zu Z 2: 

Die Neufassung stellt lediglich eine Anpassung an die Formulierung 

des AI l.gemeinen Hochschul-Studiengesetzes dar , da die Erweiterungs

studien keinen Tei l  der Diplomstudien dar stellen, sondern als ein 

e igenes ordentliches Studium anzusehen s ind . 

Zu Z 3 , 6 , 8 , 1 2  und 31: 

Der gei steswissenschaftliche Studienzweig der Studienrichtung " So

z iologie " nach dem Bundesgesetz über soz ial- und wirtscha ftswis sen

schaftliche Studienrichtungen, BGBl . Nr .  5 7/1 9 8 3 , kann ohne Aufnahme 

in den Katalog der Studienrichtungen und Studienzweige der Diplom

studien nicht als zweite Studienrichtung gemäß § 3 des Bundesgesetzes 

über geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studienrich

tungen gewählt werden ; aus die sem Grunde ist die E infügung und Be

rücks ichtigung im Gesetzestext sowie in der Anlage mit den Studien

anforderungen und dem Ausmaß der Prüfungsfächer erforderlich . 

Zu 4 ,7 , 1 4  und 36: 
Di e Änderung dieser Formulierung wurde im Hinblick auf die Bedeu

tung dieser Wissenschaftszweige in Erwägung gezogen . Zur Philologie , 

als Wissenschaft von der Erforschung von Texten, von der Behandlung 
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von Kulturen vor allem aufgrund ihrer sprachlichen Eigenheiten 

soll nunmehr als Alternative die Kulturkunde treten, in der 

die kulturellen Äußerungen und Erscheinungen der Völker 

( Sprache, Literatur, Kunst, Geschichte, Mus ik sowie Religion, 

etc . )  in ihrer Gesamtheit vermit telt werden . 

Zu Z 9: 

Das sogenannte " Fächerbündel"  stellt e ines der zentralen Pro

bleme bei der Anwendung dieses Gesetzes  dar . '  In § 7 Abs . 3  UOG 

sind nunmehr j ene Studienangelegenheiten, die in die Kompetenz 

de s Vorsitzenden der Studienkommission fallen, taxativ 

au fgezählt . Die Erteilung der Bewilligung über den Ersatz 

de r zweiten Studienrichtung durch vorn ordentlichen Hörer 

gewählte Fächer ist j edoch in dieser Aufzählung nicht ent

halten . Am nächsten käme noch der in § 7 Abs . 3  lit . e  genannte 

Tausch von Fächern . Diese.Bestimmung bez ieht sich j edoch 

offensichtlich auf den Austausch von Prüfungs fächern bei der 

zweiten Diplomprüfung und er faßt nicht die Erteilung von Be

willigungen nach § 3 Abs . 2  dieses Bundesgesetzes . Der Verfassungs

gerichtshof hat j edoch im Erkennt�is vorn 28 . Feber 1 9 8 4 , G 3 3/8 3 , 

ausgeführt , daß Art . 1 8  in Verbindung mit Art . 8 3  Abs . 2  der Bun

desverfassung den Gesetzgeber verpflichtet, die Behördenzuständig

keit klar und e indeutig zu regeln, damit keine Lage herbeigeführt 

wird, die einer unbestimmten Kompetenzabgrenzung gleichkommt . Es 

is t daher in der Neufassung des § 3 Abs . 2  das zuständige 

Un ivers itätsorgan - ungeachtet allfälliger Bedenken aus 

Gründen der Systematik - genannt . Als Entsche idungshilfe 

kö nnen die Studienpläne der Studienrichtungen aus denen 

Fächer gewählt werden, dienen . Der Begriff des Faches ist in 

Anlehnung an § 8 Abs . 2  des Bundesgesetzes über sozial-'und 

wi rtschaftswissenschaftliche Stud�enrichtungen , BGBI . Nr .  

5 7 /1 9 8 3 , klargestellt worden . Wie bisher wird davon aus-

zugehen sein , daß wohl e in Teil der Fächer der ersten Stu

di enrichtung im Sinne einer Vertiefung gewählt werden kann . 

Al s Ersatz der zwe iten Studienrichtung müßten in der Regel 

dr e i  bis vier Fächer gewählt werden, nur bei ganz besonders  
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sc hwierigen und umfangreichen Fächern könnten auch zwei in Frage 

kommen . Voraus setzung für die Bewilligung ist in j edem Fall 

un ter Bedachtnahme auf die sinngemäße Anwendung von § 1 3  

Ab s . 3  des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes  die Vorlage 

e i nes  Studienprogramme s , j edoch j ewei ls getrennt für den ersten bzw . 

fü r den zweiten Studienabschnitt . Auf diese Weise bleibt die in

dividuelle Gestaltungsfreiheit  des Studierenden gewahrt und kann 

ddeser über seinen Studienablauf bzw . -fortschritt fre i  

di sponieren . 

Zu Z 10 : 

Fü r die Feststellung der künstlerischen Begabung durch Ablegung 

de r Ergänzungsprüfung vor einem Prüfungs senat ist e ine Sonder

re gelung zu treffen . 

Zu Z 1 1  und 1 3 : 

Di e Verlängerung der Studiendauer der Studienrichtung " tlber

se tzer- und Dolmetscherausbild.ung " wurde von den zuständigen 

un iversitären Organen damit begründet , daß mit dem Studium der 

zweiten Fremdsprache sehr oft erst  an der Universität begonnen 

we rde . Dadurch erweise sich der erste Studienabschnitt als zu 

kurz , da bei der ersten Diplomprüfung bereits nach vier Seme

st ern auch in der zweiten Fremdsprache sowohl schriftliche als 

au ch mündliche tlbersetzungen gefordert werden . Diese vielfach 

unüberwindlichen Probleme für die Studierenden führten zu e iner 

dr astischen Senkung der Anforderungen . Im zweiten Studienab

sc hnitt erfolge eine Spe z ialisierung und tritt neben die praxis

or ientierte Fachausbildung auf höchster Ebene in zwei Sprachen 

di e Verpflichtung zur Abfassung e iner Diplomarbei t ,  die eine in

tensive Befas sung mit wis senschaftli�hen Problemstellungen und 

Ar beitsmethoden erfordere . Zur Gewährleistung eines entsprechend 

hohen Niveaus ist daher auch hier die Verlängerung aer Mindest

st udiendauer dringend geboten . 

Di e Gründe für die Verlängerung der Studiendauer für die Stu

di enrichtung "Meteorologie und Geophysik " liegen darin , daß die 
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An forderungen mit denen der Studienrichtungen "Physik " und "Erd

wi ssenschaften" gleichzusetz en sind , wobei vorgeschlagen wurde , 

da ß der erste Studienabschnitt wie bisher vier Semester , der zwei

te hingegen sechs Semester betragen soll . 

Zu Z 15:  

Di ese Bestimmung wurde gemäß § 1 5  Abs . 5  des Allgemeinen Hochschul

St udiengesetzes teilweise geändert und daher die entsprechende 

ne ue Formulierung in der Novel le berücksichtigt . 

Zu Z 16: 
Ei nen wetteren Schwerpunkt des Entwurfes bildet das Prüfungswesen . 

Da s Bundesgesetz über geisteswissenschaftliche und naturwissen

schaftliche Studienrichtungen läßt dem Studierenden die Wahl , . ;...��/, -.l ,!.-
ob er die Diplomprüfung vor e ine� Prüfungskommi�sion aus allen 

Ge genständen ablegen will, oder ob er Einzelprüfungen über den 

ge samten Stoff j edes einzelnen Prüfungsfaches ablegen will oder 

ob er Teilprüfungen ablegen will , deren Stoff j eweils einer Lehr

ve ranstaltung entspricht . Tatsache ist  j edoch , daß s ich nahezu 

al le Studierenden dieser Studienrichtungen für das kumulative 

Prüfungssystem entscheiden , hiefür j edoch ein Antrag zu stellen 

is t .  Aus diesem Grunde soll dieses Prüfungssystem , das sich 

qrundsätzlich wohl bewährt hat , die Wahlmöglichkeit beibehalten , 

e i n  Antrag auf Ablegung der Diplomprüfung in Prüfungsteilen wird 

j e doch nicht mehr erforderlich sein . 

Zur besseren Ubersicht des Studienverlaufes werden nun 

er stmals die Lehrveranstaltungen mit - immanentem Prüfungs

charakter als Prüfungsteile anerkannt und in  die Benotung 

von Teilprüfungen der Diplomprüfung e inbezogen . Die betref

fe nden Lehrveranstaltungen werden dadurch zu Bestandteilen 

de r Diplomprüfung und kann daher die Beurteilung des Erfolges 

de r Teilnahme daran nur von Mitgliedern der Diplomprüfungskom

mi s s ion vorgenommen werden . We iters gelangte man zur Auffas sung; 

daß bei Heranziehung nur j ener Leistungsbeurteilung für die 

Be notung eines Teilprüfungsfaches einer Diplomprüfung , die 
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s i ch auf eine punktuelle Prüfung gründet ,  e in verzerrtes Bild 

de r Studienleistung des Studierenden entstehen würde . E ine sol

ch e e inseitige Bevorzugung der Prüfungsleistung gegenüber der 

Beurteilung im Rahmen von Lehrveranstaltungen mit immanentem 

PrUfungscharakter laufe aber den Intentionen der Studienreform 

zuwider , da gerade bei diesen Lehrveranstaltungen die aktive 

Mi twirkung des Studierenden und die Intens ivierung des Unter

ri chtsbetriebes im Vordergrund stehen . Aus diesem Grunde und 

we gen der besonderen Bedeutung der Lehrveranstaltungen mit im

manentem Prüfungscharakter wird daher keine gesonderte 

Te ilprüfung über das gesamte Prilfungsfach , falls dieses nur 

au s Lehrveranstaltungen mit immanentem Prilfungscharakter 

be steht , abzulegen sein . Der Grundsatz der Lernfreiheit  wird 

im Rahmen dieser Lehrveranstaltungen besonder s  hervorgehoben , 

da hierbei der S tudierende das Recht hat , seine Meinung zu  

Inhalt , Gestaltung und Durchführung zu äußern und als  ein 

am Wissenschaftsprozeß  selbständig mitarbeitendes Mitglied 

de r Univers ität mitwirken kann . 

We iters wird in der Novelle klargestellt , daß im Rahmen des 

kumulativen Prilfungs systems bei negativer Beurteilung des 

Er folges der Teilnahme an der Lehrveranstaltung mit immanen

tem Prüfungscharakter e ine Beschränkung der Wiederholung 

di eser Prüfungsteile nicht sinnvoll scheint . Die Unterschei

dung zwischen Beendigung und Abschluß einer Lehrveranstaltung 

i s t  notwendig , da die Rechtsan sicht vertreten wird , daß der 

Ab schluß von im Studienplan vorgesehenen Lehrveranstaltungen 

nur bei solchen mögl ich ist , die immanenten Prüfungscharakter 

ha ben , bei Vorlesungen hingegen können Prüfungsteile frühestens 

na ch Beendigung ( Semesterende bzw. bei geblockten Lehrveran

staltungen früher ) abgelegt werden . Weiters wird klargestellt , 

da ß bei Zerlegung einer Teilprüfung in Prüfungste ile keine 

Ge samtnote über das ein zelne Prüfungsfach festzusetzen , 

sondern eine Note nach der fünfstufigen Notenskala gemäß 

§ 29 Abs . 1  AHStG zu ermitteln ist . Auf diese bereits mehr

ma ls in Erlässen geäußerte Meinung ist bei der Neuformulierung 

di eser gesetz lichen Bestimmungen Bedacht genommen worden . 
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Im Bereich der Kunsthochschulen ist eine Sonderregelung zu treffen , 

da in den Studienordnungen der S tudienrichtungen für die wissen

sc haftlich-künstlerische Berufsvorbildung (Lehramt) die Ablegung 

ei nzelner Diplomprüfungsfächer , soweit es deren Eigenart erfordert , 

in kommiss ioneller Form vor einem PrUfungs senat vorgeschrieben 

werden kann . Gedacht ist  in erster Linie an die Instrumental

fächer und das Prüfungs fach Gesang , bei denen aus Gründen der 

ob j ektiven Beurteilung des Prüfungsvorganges eine kommis sionelle 

Prüfung vor mehreren Prüfern erforderlich ist . 

Zu 'Z 17: l 

§ 8 über die Diplomarbeit ist im Hinblick auf die wesentlichen 

Änderungen des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes neu gefaßt 

und auch der Bereich der Kunsthochschulen mitberücks ichtigt 

worden . 

Die  Möglichkeit zur Durchführung einer Diplomarbeit in dem F ach 

" P harmakodynarnik und Toxikologie " der S tudienrichtung " Pharmazie" 

wu�de nicht nur von den zuständigen Universitätsorganen , sondern 

auch von der Interessenvertretung gewünscht , sodaß eine Ergänzung 

di eser Sonderbestimmung erforderlich ist . 

Zu Z 1 8 , 1 9 , 20 und 21 : 

§ 9 P�s . 1  des Entwurfes über die Ablegung der zweiten Diplom

prüfung enthält als wesentliche Änderung im Rahmen des ersten 

Te ils der zweiten Diplomprüfung das Fehlen der Möglichkeit der 

Ab legung in �rüfungsteilen . Diese Einschränkung wu�de in Anglei

ch ung an die Prüfungsvorschriften der anderen besonderen Studien

ge setze vorgenommen . Von universitärer Seite , ausgenommen der 

Gruppe der Studierenden , wurde insbesondere in der zweiten Stu

di enrichtung die E inführung einer kommissionellen Abschlußprü

fung gefordert, da die Absolvierung einer Studienrichtung nur 

in Form von Prüfungsteilen ohne tlberprüfungsmöglichkeit im Rahmen 

ei ner Gesamtprüfung abgelehnt wurde . Verwiesen wurde unter anderem 

au f die Schwierigkeiten die Absolventen von Lehrarnts s tudien 

nach den neuen Studienvorschriften und kumulativer Absolvierung 
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der zweiten Studienrichtung bei Prüfung der Anstellungserforder

ni sse durch die Schulbehörden zu erwarten haben . Im Hinblick da

rauf , daß eine solche Regelung aber unweigerlich Auswirkungen 

au ch auf die erste Studienrichtung haben würde , da nicht einzu

sehen ist , warum nicht auch im ersten Teil der zweiten Diplom

prüfung in der ersten Studienrichtung'eine kommis sionelle Prü

fung abzulegen sei, da der zweite Teil der zweiten Diplomprü

fung nur eine Vertiefungsprüfung darstelle, sowie die ablehnen

de Haltung der Hochschülerschaft zu diesem Gegenstand führte 

sc hließlich zu dem in der Novelle getroffenen Mittelweg . Daher 

wird , wie bereits anfangs erwähnt , unter Bedachtnahme auf die 

anderen besonderen Studiengesetze,  die Möglichkeit der Ablegung 

de s ersten Teiles der zweiten Diplomprüfung in der ersten und 

zweiten Studienrichtung und der Vorprüfungen in Form von Teil

prüfungen in den Entwurf aufgenommen . Ergänzend ist noch zu be

merken , daß in einem solchen Fall die Teilprüfung auch dann ab

zulegen ist ,  wenn der Stoff  nur aus Lehrveranstaltungen mit im

manentem Prüfungscharakter besteht . Einem vielfach geäUßerten 

Wu nsch entsprechend , wird klargestellt, daß als weitere Zulas

sungsvoraussetzung zum zweiten Teil der zweiten Diplomprüfung 

in der ersten Studienrichtung bei_kombinationspflichtigen Stu

dien aus systematischen Gründen die erfolgreiche .Ablegung des 

er sten Teils der zweiten Diplomprüfung in der ersten und zwei

ten Studienrichtung vorgesehen ist. 

§ 9 Abs . 7  des Entwurfes ist im Hinblick auf § 7 Abs . 7  desselben 

neu formuliert worden . 

Zu Z 22 und 2"3 : 

Au f der Grundlage des § 1 0  in der derzeitigen Fassung , sieht man 

von der geringfügigen Änderung des Entwurfes ab , sind die Verhand

lungen mit den Universitäten und den Unterrichtsbehörden einschließ

lich der beiden Gewerkschaften über die Durchführung des Schulprak

tikums bereits so weit fortgeschritten , sodaß vorerst von einer 

ge nerellen Änderung dieser Be stimmung Abstand genommen wird . 

Es wird lediglich eine KlarsteIlung vorgenommen , daß § 20 Abs . 3 

AH StG in diesen Punkten nicht anzuwenden ist .  
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§ 1 2  Abs . 1  s ieht eine Ergänzung der Form der Erweitungs studien 

im S inne einer größeren Ent faltungsmöglichkeit und Flexibilität 

de s Studierenden vor , wobei j edoch ausdrücklich auf das Erforder

ni s der Anfertigung einer Diplomarbeit für den Fall der Absolvie

rung des Erweiterungs studiums als erste Studienrichtung hingewie

sen wird . Diese KlarsteIlung ist notwendig , da vielfach die 

Me inung vertreten wurde , wenn kein akademischer Grad erworben 

werde , sei auch keine Diplomarbeit anzufertigen . Bereits im 

Durchführungserlaß zum gegenständlichen Bundesgesetz wurde 

darauf hingewiesen, daß die Erweiterungsstudien Sonderfälle des 

§ 2 1  des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes darstellen ; nach 

di eser Gesetzesstelle ist aber nur eine Anerkennung von Prüfungen , 

ni cht aber von wissenschaftlichen Arbeiten , vorgesehen . Mit Aus

nahme des § 1 2  Abs . 1 lit . c  des Entwurfes ist daher j edenfalls die 

An fertigung einer Diplomarbeit in einem als erste Studienrichtung 

zu absolvierenden Erweiterungs studiums erforder lich . Gemäß der in 

Z 9 bereits  genannten Präzisierung der Behördenzuständigkeit war 

di e Zuständigkeit des Vorsitzenden der Studienkommis sionen zu 

nennen , da eine ausdrückliche Bestimmung im UOG fehl t .  

Zu Z 26: 

Ei nen e igenen Problemkreis stellt auch das Doktoratsstudium dar . 

Im Zusammenhang mit der Zulassung zum Doktoratsstudium wurde grund

sä tz lich darüber diskutiert , ob ein abgeschlossenes Vorstudium oder 

ei n Diplomstudium , das bereits Zulassungvoraussetzung für ein be

st immtes anderes Doktorat ist , als Zulassungsvoraussetzung für ein 

Do ktoratsstudium nach dem vorliegenden Gesetz geeignet scheint . 

Neigt man der Ans icht zu , daß ein abgeschlos senes Diplomstudium 

auch nur zur Erwerbung eines Doktorates berechtig� , dann begibt 

man s ich der nach dem gegenständlichen Bundesgesetz eröffneten 

Mö glichkeit , daß j emand mit einem Diplomstudium (oder e inem gleich

we rtigen Vorstudium) mehrere Doktoratsstudien durchführen könne . 

Es stellte sich heraus , daß dies von der sachlichen Streuungs

br e ite eines Vorstudiums und vom Ermessen jener Universitätsorgane 

ab hän ge , welches über die Gleichwertigkeit des Vor studiums 
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im Hinblick auf das angestrebte Doktorats studium zu entscheiden 

habe . E s  war daher zu überlegen , ob nicht inländische gleich

we rtige Stud ien überhaupt von der Zulassung zum Doktoratsstu

di um nach dem gegenständlichen Bundesgesetz ausgeschlos sen 

we rden sollten , da ohnedies in den anderen Studienrichtungen 

na ch Absolvierung des Diplomstudiums ein eigenes Doktorats-
(0.1 • 
�udium angeschlossen werden könnte . Demgegenüber wurde 

j e doch für die Beibehaltung der möglichst freizügigen Hand

habung der Wahl des j eweiligen Doktoratstudiums durch den 

Doktorats studienwerber plädiert und festgestellt , daß e ine 

Einschränkung bei der Frage der Doktoratsstudien nach diesem 

Bundesgesetz nicht wünschenswert ist . Ebenso wurde auch von 

dem Vorschlag wieder abgegangen , im Gesetz festzulegen , daß 

de r D is sertationsbetreuer im Einzelfall dem Doktorats studien

we rber Auflagen zu erteilen berechtigt sei , da unter Bedacht

na hme auf die wis senschaftliche Z ielsetzung dieses Studiums 

eine zu starke gesetz liche Oeterminierung zu vermeiden ist . 

Üb erd ies kann angenommen werden , daß e in Doktorat s studien

we rber von s ich aus entsprechende Wünsche und Ratschläge sei

ne s Dissertationsbetreuers selbstverständlich befolgen wird . 

Di e gesetzliche Verankerung des Vorsitzenden der Doktorats stu

di enkommission war deshalb erforderlich , da z . B .  Zulas sungs

we rber , die von einer ausländischen Universität kommen , noch 

nicht die Eigenschaft von Studierenden , die § 7 Abs . 2  UOG 

j e dOCh voraussetz t , innehaben . 

Im übrigen wurde bei der Neuformulierung dieser Bestimmung auf die 

Änderungen des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes sowie auch auf 

di e gemeinsame Einrichtung mit den Kunst�ochschulen Bedacht ge

nommen . Infolge Fehlens der entsprechenden Bestimmungen im All

geme inen Hochschul-Studiengesetz wurde eine Sonderregelung für 

di e Möglichkeit einer Verkürzung. der Studiendauer getroffen . 

Zu Z 27: 

Di e gegenständlichen Absätze von § 1 8  sind nicht mehr anwendbar 

un d überholt , sodaß sie ersatz los aufzuheben sind . 
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Zu Z 28: 

Di ese Bestimmungen wurden auf ihre weitergeltung geprüft und 

dabe i festgestellt , daß § 1 9  bereits durch die Novelle zum 

Al lgemeinen Hochschul-Studiengesetz , BGBl . Nr .  5 6 1 /1 9 7 8  

au fgehoben wurde und § 20 keine normative Aussage mehr ent

ha lte , sodaß sie  zu entfallen haben . 

Zu Z 29: 

Di e Änderung der Vollziehungsklausel des S tammgesetzes ist 

er forderlich , da das Bundesministeriengesetz , BGB1 . Nr .  3 8 9/1 9 7 3 , 

di e gemeinsame Kompetenz für die Erlas sung der Studienordnungen 

mi t dem damaligen Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

au f die  Studienordnungen für die  Lehramtsstudien eingeschränkt 

ha t .  

Zu Z 30 : 
Uber Anregung der Südtiroler Studenten ist  analog zu den 

Bestimmungen des § 1 8  des Bundesgesetzes  über das Studium 

der Rechtswissenschaften , BGBl . Nr. 1 40/1 9 7 8  sowie § 1 1  des 

Bunde.sg esetzes über sozial- und wirtschaftswis senschaftliche 

Studienrichtungen , BGBl.Nr . 57/1 9 8 3  eine entsprechender Zu

satz  nunmehr auch im Anwendungsbereich diese s Gesetzes  ent

ha lten . 

Zu Z 31.. : 

Diese Änderung und KlarsteIlung geht auf einen Vorschlag der 

Gesamtstudienkommis sion für diese Studienrichtung zurück . 

Zu Z 33 und 34: 

Auch diese Änderung geht auf einen Vorschlag der Gesamtstudienkommi s 

sion für diese Studienrichtung zurück . Die bisherige Regelung er

möglicht es nicht , daß einem allenfalls während des ersten Studien

abschnittes gewählten be'sonderen Interesses auch durch die Wahl 

des betreffenden Faches im zweiten Studienabschnitt gerecht wird . 

Mit der Neufassung dieser Bestimmung hat j eder Studierende nunmehr 

mindestens drei Wahlfächer im Verlauf seines Studiums zu wählen , 

wobei j edoch die vorgesehene Stundenzahl gleich zu bleiben hat. 
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Zu Z 35 : 

D i e  Gründe für die Einführung einer gesonderten Sprachbeherrschungs

prüfung zumindest in den Lehramts studien waren so stichhältig , daß 

s i e  trotz der e inhel liger Ablehnung durch die Hochschülerschaft 

in den Entwurf aufgenommen wird . Sie ist demnach als Vorprüfung 

im Rahmen der zweiten Diplomprüfung abzulegen . Von den Fachver

tr etern wurde mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß die in den 

Sprachübungen erworbenen Kenntnisse nicht ausreichen das für Lehr

amtsstudien erforderliche Niveau zu erlangen. Um diesem Mangel ab

zuhelfen, scheint die Ablegung dieser Prüfung gerechtfertigt . 

Zu Z '  37: 

D i e  Änderung und Neuordnung des Fächerkataloges wurde aufgrund der 

be antragten Verlängerung der Studiendauer dieser Studienrichtung 

vo n d en Studienkommis sionen in Wien, Graz und Innsbruck ausgear

be itet und in den Entwurf aufgenommen . 

Zu Z 3 8 : 

Di e Naturwissenschaftlichen Fakultäten der österreichischen Uni

versitäten haben einhellig die Einrichtung dieses Studienzweiges 

im Rahmen der Studi enrichtung " Biologie " beantragt . Es ist beab

s i chtigt , einen anderen Schwerpunkt als es der Studienversuch 

an der Universität für Bodenkultur in Wien im Bereich der Land

sc haftsökologie und Landschaftsgestaltung bietet, zu erarbeiten . 

Es ist vorgesehen , daß der erste Studienabschnitt einhe itlich wie 

al le Studienzweige der Studienrichtung "Biologie " zu gestalten 

is t, während der PflichL- und Wahlfachkatalog im zweiten Ab

schnitt spe z iell  auf die Anforderungen e iner modernen ökolo-

gi e Bedacht zu nehmen hat ; der entsprechende Vorschlag der Ge

samtstudienkommis sion steht noch aus . 

Zu Z 3 9 : 

Mi t Ausnahme des Lehramtsstudienzweiges sind die beiden anderen 

St udienzweige dieser Studienrichtung noch nicht eingerichtet und 

auch keine Studienordnung erlassen . Die Änderung und Neuordnung 

de s Fächerkataloges wurde von der bereits konstituierenden Stu

di enkommission an der Formal- und Naturwissenschaftlichen Fakul-
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tä t der Universität Wien vorgenommen, wobei auf die in den letzten 

ze hn Jahren gewonnenen wissenschaftlichen Erfahrungen auf diesen 

Fa chgebieten Bedacht genommen wurde . Die Gründe für die Verzögerung 

li ege n darin, daß auf den Gebieten der Lebensmittelwissenschaften 

vo rerst die Studienzwe ige "Lebensmittelchemie " sowie das Studium 

der "Lebensmittel- und Biotechnologie " und das Erweiterungs studium 

"Lebensmittelhygiene " eingerichtet wurden . 
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:1- G e  g e n ü b e  r s t.e 1 1 u n g 
�. W 

Al te Fassung Neue Fassung 

Bundesgesetz vom 30 . Juni 

1 9 7 1  über geistes- und na

tu rwissenschaftliche.Studien

ri chtungen 

Bundesgesetz vom 30 . Juni 

1 9 7 1  über geistes- und na

tu rwissenschaftliche Studien

ri.chtungen (GNStG ) 

ä 1 .  (2) Auf Grund dieses Bundes- § 1 .  (2 )  Auf Grund dieses Bundes-

ge setzes s ind folgende ordent- ge set zes s ind folgende ordentliche 

(liehe Studien e inzurichten : Studien einzurichten : 

a )  Diplomstudien a) Diplomstudien 

1 .  zur wis senschaft- 1 .  zur wissenschaftlichen 

lichen Berufsvor- Berufsvorbildung ( §  2 
bildung ( §  2 Abs . 4 ) i AbS . 4 ) i 

2.  besondere Diplomstu- 2. besondere Diplomstudien 

dien zur wissenschaft- zur wis senschaftlichen 

lichen und wissenschaft- und wissenschaftlich-

lieh-künstlerischen künstlerischen Berufs-

Berufsvorbildung für vorbildung für das Lehr-

das Lehramt an amt an höheren Schulen 

höheren Schulen (Lehramts studien , 

( Lehramts studien, § 2 ��s . 5 ) ; 

§ 2 Abs . 5 ) ; b )  Erweiterungsstudien ( §  1 2) ;  

3 .  Erweiterungsstudien c )  Kurz studien ( §  1 3 ) i 

( §  1 2) ,  d )  Doktorats studien ( §  1 4 ) . "  

b )  Doktorats studien 

( §  1 4 ) ,  

c )  Kurzstudien ( §  1 3 ) . 
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... 1...2 .  ( 3 )  

23 . sonstige philolo

gische und kultur

kundliche Studien

r ichtungen . • . • • •  

- 2 -

§ 2 .  ( 4 )  Die im Abs . 3  Z 1 bis 3 ,  

5 , 7 bis 1 1 ,  1 2  lit . a ,  1 3  bis 1 7 ,  

1 8  li t . a ,  1 9  lit . a ,  20 lit . a ,  

21 lit . a ,  22 lit . a , 23 lit . a ,  

24 , 25 , 26 lit . a , 28 lit . a ,  29 , 

30 , 3 1  lit . a  bis , 32 , 3 3 , 3 6 , 3 7 

li t . a  bis c ,  3 8  lit . a  und 3 9  

li t . a  und b genannten Studien

ri chtungen (Studienzwe ige ) 

haben der wissenschaftlichen 

Be rufsvorbildung gemäß § 1 

Ab s . 2  lit . a  Z 1 zu dienen . 

i...2 .  ( 6 )  Sonstige philolo

gi sche und kulturkundliche 

St udienrichtungen (Abs . 3  Z 23 ) 

. . . . . . . .  . 

§ 3 .  ( 1 ) Das Studium der im 

§ 2 Abs . 3  Z 1 , 2 , 5 , 7 bis 1 3 , 1 5  

bi s 23 und 3 8  genannten Studien

ri chtungen ( Studienzweige ) gemäß 

1-2 .  ( 3 )  

. .  . . .  . . 

6a . )  die Studienrichtung " Sozio

logie " mit dem Studienzwe ig 

" Soziologie " ;  

. . . . . . . 

23 . sonstige philologische oder 

kulturkundliche Studienrich-

tungen . • . . • . • •  

3 3  g . ) " ökologie " ;  

§ 2 .  ( 4 )  Die im Abs .  3 Z 1 bis "3 , 

5 , 6a , 7  bis 1 1 , 1 2  lit . a ,  1 3  bis 1 7 ,  

1 8  lit . a ,  1 9  lit . a , 20 lit . a ,  

21  lit . a ,  22 lit . a , 23 lit . a ,  

24 , 25 , 26 lit . a ,  28 l it . a , 29 , 

30 , 3 1  lit . a  bis , 32 , 3 3 , 3 6 , 3 7 

li t . a  bis c ,  3 8  lit . a  und 3 9  

li t . a  und b genannten Studien

ri chtungen ( Studienzweige )  

haben der wissenschaftlichen 

Be rufsvorbildung gemäß § 1 

Ab s . 2  lit . a  Z 1 zu dienen . 

§ 2 .  ( 6 )  Sonstige philologische 

od er kulturkundliche Studien-

richtungen (Abs . 3  Z 23 ) . . . . . .  . 

§ 3 .  ( 1 ) Das Studium der im 

§ 2 Abs . 3  Z 1 , 2 , 5 , 7  bis 1 3 , 1 5  

bi s 23 und 3 8  genannten Studien

ri chtungen ( Studienzweige ) gemäß 
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§ 2 Abs . 4  als erste Studienrich
tu ng ist mit dem Studium einer 
anderen dieser Studienrichtungen 
Ceines Studienzweiges einer an-
de ren dieser Studienrichtungen) 
od er nach Maßgabe der in Z 1 4  
li t . B  und Z 2 5  lit . B  der Anlage 
A zu diesem Bundesgesetz genannten 

Be stimmungen mit dem . Studium der 

im § 2 Abs . 3  Z 1 4  und Z 25  ge

nannten Studienrichtungen als 

zweite Studienrichtung nach Wahl 

de s ordentlichen Hörers zu kom

bri.nieren . 

§ 3 .  (2 ) An die Stelle der 
zweiten Studienrichtung gemäß 
Ab s . 1  können mit Bewilligung 
de r zuständigen akademischen 
Be hörde vom ordentlichen Hörer 
gewählte Fächer treten . Die 
Bewilligung ist zu erteilen , 
we nn die Wahl im Hinblick auf 
di e wissenschaftlichen Zusam
me nhänge und den Fortschritt 
de r Wis senschaften oder auf 
di e Erfordernisse einer be
st immten wissenschaftliche� 
Be rufsvorbildung sinnvoll er
sc heint . Eine Bewilligung ist 
ni cht erforderlich , soweit die 
Wahl bestimmter Fächer im 
Studienplan empfohlen wurde . 

§ 2 Abs . 4  als erste Studienrich
tu ng ist mit dem Studium einer 
an deren dieser Studienrichtungen 
(e ines Studienzweiges einer an-

de ren dieser Studienrichtungen) 
od er nach Maßgabe der in Z E5a ,  Z 1 4  

li t . B  und Z 25  lit . B  der Anlage 
A zu diesem Bundesgesetz genannten 
Be stimmungen mit dem Studium der 
im § 2 Abs . 3  Z 6a , Z 1 4  und Z 25 ge
nannten Studienrichtungen als 
zweite Studienrichtung nach Wahl 
de s ordentlichen Hörers zu kom
bi nieren . 

i-3 . ( 2 )  Auf Ansuchen des 
or dentlichen Hörers können mit 
Bewilligung des Vorsitzenden 
de r Studienkommission für die 
er ste Studienrichtung an die 
Stelle der zweiten Studienrich
tung (Abs . 1 ) gewählte Fächer 
tr eten , die dem Umfang der 
zweiten Studienrichtung ent
sp rechen . Das Ansuchen hat das 
ge plante Studienprogramm 
j e weils für den ersten und 
zweiten Studienabschnitt zu 
en thalten . Die Bewilligung ist 
zu erteilen , wenn die Wahl im 
Hi nblick auf die wissenschaft
li chen Zusammenhänge und den 
Fo rtschritt der Wissenschaften 
od er auf die Erfordernisse 
ei ner bestimmten wissenschaft
li chen Berufsvorbildung sinn
vo ll erscheint , oder wenn die 
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L 4 .  ( 1 ) bis · ( 3) unverändert . 

§ 5 .  (2 )  Die Diplomstudien 
fo lgender Studienrichtungen 
( S tudienzweige) erfordern , 
ei nschließlich der für die 
An fertigung der Diplomarbeit 
vorgesehenen Zeit , unbeschadet 
de r Bestimmungen der Abs . 5  und 
6 die Inskription von zehn 
Semestern : 

Studienrichtung " Psycho
logie " ( §  2 Abs . 3  Z 3) ; 

- 4 -

Wa hl bestimmter Fächer im 

Studienplan empfohlen wird . 
Di e Bestimmungen über die 
Ab legung der ersten und zwei
te n Diplomprüfung sind anzuwen
de n .  Unter einem Fach ist ein 
Diplom- oder Vorprüfungsfach 
zu verstehen . 

§ 4 .  ( 1 )  bis ( 3) unverändert . 

�4 . ( 4 )  Ist der Nachweis 
künstlerischer Begabung er
fo rderlich , so können die 
St udienordnungen der Studien
ri chtungen zur wis senschaft
li ch-künstlerischen Berufsvor
bi ldung für das Lehramt an 
hö heren Schulen die Abhaltung 
de r Ergänzungsprüfung vor 
einem Prüfungssenat vorsehen . 
Di eser ist vom Präses der 
Prüfungskommission für die 
er ste Diplomprüfung aus deren 
Mi tgliedern zusammenzusetzen . 

§ 5 .  (2 )  Die Diplomstudien 
fo lgender Studienrichtungen 
( S tudienzweige) erfordern , 
einschließlich der für die 
An fertigung der Diplomarbeit 
vo rgesehenen Zeit , unbeschadet 
de r Bestimmungen der Abs . 5  und 
6 die Inskription von zehn 
Semestern : 

St udienrichtung " P sycho
lo gie " ( §  2 Abs . 3  7. 3) ; 
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Studienzweig "Mathematik" 
(§ 2 Abs . 3  Z 26 lit . a) ; 

St udienzwe ig " Physik "  
( §  2 Abs . 3  Z 2 8  lit . a) ; 

St udienrichtung " Chemie "  
( §  2 Abs . 3  Z 3 1  l�t . a , b , c) ; 

Studienrichtung "Erdwis sen
schaften " ( §  2 Abs . 3  Z 32) ; 
St udienrichtung "Biologie"  
(§  2 Abs . 3 Z 3 3) . 

De r erste Studienabschnitt 
um faßt vier Semester , der 
zweite Studienabschnitt umfaßt 
se chs Semester , j edoch umfas sen 
di e Studienabschnitte der 
St udienrichtung " Chemie " 
j e  fünf Semester . 

1-5 .  ( 4) Die Diplomstudien 
fo lgender Studienrichtungen 
( S tudienzweige gemäß § 2 Abs . 4) 
er fordern , einschließlich der 
fü r die Anfertigun� der Diplom
ar beit vorgesehenen Zeit , unbe
sc hadet der Bestimmungen der 
Ab sätze 5 und 6 die Inskription 
vo n acht Semestern : 
. . . . . . . . . . . . 

Studienrichtung " tibersetzer
und Dolmetscherausbildung " 
( §  2 Abs . 3  Z 2 4 )  i 

Studienrichtung "Ubersetzer
und Dolmetscherausbildung " 
( § 2 Abs . 3 ; Z 2 4) ; 

St udienzweig "Mathematik " 
( §  2 Abs . 3  Z 26 lit . a) ; 

St udienzweig "Physik " 
( §  2 Abs . 3  Z 28  lit . a) ; 

St udienrichtung "Meteorologie 
und Geophysik" (§ 2 Abs . 3  Z 30) ; 
St udienrichtung "Chemie " 
( §  2 Abs . 3  Z 3 1  lit . a , b , c) ; 

St udienrichtung "Erdwissen
schaften " ( §  2 Abs . 3  Z ·  32) ; 
St udienrichtung "Biologie " 
( §  2 Abs . 3  Z 3 3) . 

De r erste Studienabschnitt 
umfaßt vier Semester , der 
zweite Studienabschnitt umfaßt 
se chs Semester , j edoch umfassen 
di e Studienabschnitte der 
Studienrichtungen "Ubersetzer
und Dolmetscherausbildung " , 
sowie " Chemie " j e  fünf Semester . 

i-5 . ( 4) Die Diplomstudien 
fo lgender Studienrichtungen 
( S tudienzweige gemäß § 2 Abs . 4) 
er fordern , einschließlich der 
fü r die Anfertigung der Diplcm
ar beit vorgesehenen Zeit , unbe
sc hadet der Bestimmungen der 
Ab sätze 5 und 6 die Inskription 
vo n acht Semestern : 

Studienrichtung " So z iologie " mit 
dem Studienzweig "Soziologie " 
( § 2 Abs . 3 Z 6 a) ; 

... 
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Studienrichtung "Meteorolo
gi e und Geophys ik " (§ 2 
Ab s . 3  Z 30) i 

. . . . . . . . . . . . . 
sonstige philologische 
und kulturkundliehe stu
dienrichtungen (§  2 
Abs . 3  Z 2 3  lit . a) ; 

�6 . ( 2 )  Nach Wahl des ordent
li chen Hörers ist entweder 
üb er den Stoff der gemäß § 1 5  
Ab s . 5  des Allgemeinen Hoch� 
schul-Studiengesetzes einzu
ri chtenden Lehrveranstaltungen , 
we lche die Fachgebiete der 
Studienrichtung (der ersten 
Studienrichtung) wis senstheo
re tisch und philosophisch 
ve rtiefen , oder über den stoff 
de r gemäß der genannten Be
st immung einzurichtenden 
Le hrveranstaltungen , welche 
di e Fachgebiete dieser Stu
di enrichtung j e  nach Eigenar� 
de r Studienrichtung in histo
ri scher oder wissenshaftsge
sc hichtlicher oder soz iolo
gi scher Weise erfassen , spä
te stens bis zur Anmeldung zum 
zweiten Teil der zweiten 
Di plomprüfung eine Vorprüfung 
ab zulegen . Ordentliche Hörer 
de r im § 1 5  Abs . 2  bis 4 ge
na nnten Studienrichtungen 
kö nnen statt dieser Vorprüfung 
e i ne Vorprüfung über Wissen-

. . . . . . . . . . . . . . . 

sonstige phi lologische oder 
ku lturkundliehe Studienrichtungen 
( §  2 Abs . 3  Z 2 3  lit . a) i 

§. .. 6 .  (2) Nach Wahl des ordent
li chen Hörers ist über den 
Stoff der gemäß § 1 5  Abs . 5  
AH StG einzurichtenden Lehr
ve ranstaltungen , welche die 
Fa chgebiete der Studienrich
tung (der ersten Studienrich
tung) , wissenschaftstheoretisch 
un d philosophisch vertiefen 
sowie j e  nach Eigenart der 
Studienrichtung in histori
sc her oder wissenschaftsge
sc hichtlicher oder soz io
logischer We.ise erfassen , 
sp ätestens bis zur Anmeldung 
zum zweiten Teil  der zweiten 
Di p lomprüfung eine Vorprüfung 
ab zulegen . Ordentliche Hö�r 
de r im § 1 5  Abs . 2  bis 4 ge
nannten Studienrichtungen 
kö nnen statt dieser Vorprüfung 
eine Vorprüfung über Wis sen
sc haftstheorie der Naturwis sen
sc haften ablegen . 
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sc haftstheorie der Naturwissen

sc haften ablegen . 

§ 7 .  ( 1 )  und (2)  unve rände rt . 

i-7 .  ( 3 )  Umfaßt eine Teilprü

fung den Stoff von mehreren 

Le hrveranstaltungen ,  so ist 

au f Antrag des Kandidaten die 

Te ilprüfung in den e inzelnen 

Le hrveranstaltungen entsprechen

de n Prüfungsteilen abzulegen , 

sowe it nicht der erfolgreiche 

Ab schluß der Lehrveranstaltung 

na chgewiesen wird ( §  27  Abs . 2  

Al lgemeines Hochschul-Studien

ge setz ) . Prüfer sind die 

vo rtragenden oder Leiter der 

be treffenden Lehrveranstaltungen . 

Fü r das Erlöschen der Wirksam

ke it von Prüfungsteilen sind 

d i e  Bestimmungen des § 3 1  des 

Al lgemeinen Hochschul-Studien

ge setzes anzuwenden . 

( 4 )  Die Zulassung zum 

ab schließenden Teil oder zur 

kommissionellen Ablegung der 

er sten Diplomprüfung setzt die 

Er füllung der im § 27 Abs . 2  

de s Allgemeinen Hochschul-

§ 7 .  ( 1 )  und ( 2 )  unv e r ändert . 

i- 7 .  ( 3 )  Umfaßt eine Teilprüfung 

de n Stoff von voriesungen und 

Le hrveranstaltungen mit immanen

tem Prüfungscharakter ( §  1 6  

Ab s . 1 a ,  c bis j AHStG )  so ist 

di e Teilprüfung in den den 

einzelnen Lehrveranstaltungen 

en tsprechenden Prüfungsteilen 

ab zulegen . Prüfer sind die 

Vo rtragenden oder Leiter der 

be treffenden Lehrveranstaltungen . 

Be steht der Stoff einer 

Te ilprüfung nur aus Lehrveran

st altungen mit immanentem 

Pr üfungscharakter , so ist r ach 

po sitiver Beurteilung der 

Te ilnahme daran keine Teilprü

fung abzulegen . 

( 4 ) Eine Teilprüfung gilt 

nu r dann als mit Erfolg 

ab gelegt , wenn j eder Prüfungs

te il , bez iehungsweise der 

Er folg der Teilnahme an den 

Le hrver�nstaltungen mit imma-
• 

Studiengesetzes genannten ne ntem Prüfungscharakter 

Be dingungen einschließlich der zumindest mit der Note " genü-

er folgreichen Ablegung allen- ge nd "  beurteilt wurde . Die 

fa lls vorgesehener Vorprüfungen No te aus dem Teilprüfungsfach 

( §  2 3  Abs . S  Allgemeines Hochschul- �s t der Durchschnittswert , der 

St udiengesetz ) , insbesondere 

au c� die Erfüllung der in der 

An lage A zu diesem Bundesge-

se tz vorgesehenen Bedingungen 

vo raus . Teilprüfungen (Abs . 1  

li t . a )  und Prüfungsteile von 

so lchen (Abs . 3 ) können frühestens 

au s den einzelnen Noten für 

di e einzelnen Prüfungsteile 

un ter Berücks ichtigung der 

po sitiven Beurtei lung der 

Te ilnahme an den Lehrveran

staltungen mit immanentem 

Prüfungscharakter zu ermitteln 

is t .  
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nach Abschluß der ihren Stoff 

be treffenden Lehrveranstaltungen 

abgelegt werden . 

( 5 )  Wird e ine Teilprüfung 

in mehreren Prüfungsteilen 

abgelegt , so sind bei der 

Wi ederholung dieser Prüfungs

te ile die Bestimmungen des 

§ 30 des Allgemeinen Hoch

schul-Studj engesetzes  anzu

we den . Hat der Studierende 

me hr als einen Prüfungsteil 

zunächst ohne Erfolg abgelegt , 

so ist die letzte (dritte ) 

zu lässige Wiederholung dieser 

Pr üfungsteile gemeinsam als 

kommissionelle Prüfung vor 

e i nem Prüfungssenat abzulegen . 

De r Prüfungssenat hat aus den 

Le itern der betreffenden 

Le hrveranstaltungen , min

de stens aber aus einem Vor

s i tz enden und zwe i Prüfungs

kommissären zu bestehen . 

(6) Besteht eine Teil

prüfung aus mehreren Prüfungs

te ilen , so gilt sie nur dann 

al s mit Erfolg abgelegt , wenn 

j e der Prüfungsteil zumindest 

mi t der Note " genügend" beur

te ilt wurde ( §  2 9  Allgeme ines 

Ho chschul-Studiengesetz ) . 

( 7 ) Auf die Ablegung von 

Vo rprüfungen sind die Bestim

mu ngen der Absätze 3 , 5  und 6 
si nngemäß anzuwenden . 

( 5 )  Wird eine Teilprüfung 

in mehreren Prüfungste ilen 

abgelegt , so ist bei der 

Wi ederholung dieser Prüfungs

te ile § 30 AHStG anzuwenden . 

Je doch ist § 30 Abs . 5  AHStG 

be i der Wiederholung von 

Lehrveranstaltungen mit immanen

tem Prüfungscharakter nicht 

an zuwenden . 

(6) Die Absätze 3 , 4  und 5 

ge lten sirlbgemäß für die 

Ab legung von Vorprüfungen . 

( 7 ) In den Studienordnungen 

de r Studienrichtungen zur 

wi ssenschaftlich-künstlerischen 

Be rufsvorbildung für das 
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La.  ( 1 ) Das Thema der Diplomar

beit ist e inem der gewählten 

St udienrichtung , . in den Fäl

len des § 3 Abs . 1  und 4 der 

er sten Studienrichtung , zuge

hö rigen Fach zu entnehmen . 

( 2 ) In der Studienrich

tung "Pharma z ie "  ( §  2 Abs . 3  Z 3 6 ) 

is t das Thema der Diplomarbeit 

ei nem der Prüfungsfächer 

" P harmazeutische Chemie" , 

"P harmakognosie " oder "Ar znei-

Le hramt an höheren Schulen 

kann die Ablegung einzelner 

Di plomprüfungsfächer , soweit 

es  deren Eigenart erfordert , 

in kommis sioneller Form vor 

e i nem Prüfungs senat vorge

sc hrieben werden . 

( 8 )  Die Zulassung · zum 

ab schließenden Teil  oder zur 

kommiss ionellen Ablegung der 

er sten Diplomprüfung setzt die 

Er füllung der im § 27  Abs . 2  ARStG in 

Ve rbindung mit den in der 

An lage A zu diesem Bundesge-

se tz  vorgesehenen Bedingungen , 

mi t Ausnahme der Approbation 

de r Diplomarbeit voraus . 

Te ilprüfungen (Abs . 1  lit . a ) 

un d Prüfungsteile von solchen 

(Abs . 3 ) können frühestens nach 

Be endigung bez iehungsweise 

Ab schlUß der ihren Stoff 

be treffenden Lehrveranstal

tungen abgelegt werden . I 

L8 .  ( 1 ) Das Thema der Diplom

ar beit ist einem Pflicht- oder 
.... 

Wa hlfach der gewählten Studien-

ri chtung , in den F� llen des 

§ 3 Abs . 1  und 4 ,  der ersten 

Studienrichtung zu entnehmen . 

( 2 ) Der ordentliche Hörer 

ha t das Recht , das Thema der 

Diplomarbeit , sowie die Art 

de r Durchführung , als Haus

ar beit oder als Institutsar

be it , vorzuschlagen und einen 
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zneiformenlehre " der zweiten 

Diplomprüfung zu entnehmen . 

( 3 ) Das T�lema der Diplom-
"'" 

arbeit ist auf Antrag des 

ordentlichen Hörers spätestens 

in den letzten zwei Wochen des 

dr ittletzten in die Studiendau

er gemäß § 5 Abs . 2  bis 4 und 6 

ei nrechenbaren Semesters zu 

ve rgeben . Ist die Anfertigung 

de r Diplomarbeit j edoch an 

be stimmte Jahreszeiten gebun

de n ,  so hat die Vergabe im 

se iner Lehrbefugnis gemäß § 2 3  

Ab s . 1 lit . a  UOG nach zuständigen 

Un iversitätslehrer der Univers i

tä t (Fakultät ) , bez iehungsweise 

einen Hochschulprofessor , 

emeritierten Hochschulpro

fe ssor , Gastprofessor , Ho

no rarprofessor , bez iehungs

we ise Hochschuldozenten der 

Ho chschule um die Betreuung zu 

er suchen oder das Thema der 

D i plomarbeit aus einer Anzahl 

vo n Vorschlägen auszuwählen . 

Ha t ein Universitätslehrer 

gemäß § 2 3  Abs . 1  lit . a  UOG , 

be ziehungsweise e iner der 

vo rgenannten Angehörigen der 

Ho chschule das Thema der 

Di plomarbeit vorgeschlagen , 

ob liegt ihm auch die Betreuung 

de s ordentlichen Hörers bei 

de r Ausarbeitung der �iplomar

be it und ihre Begutachtung 

innerhalb von höchstens sechs 

Mo naten ( §  5 Abs . 2  lit . f in 

Ve rbindung mit § 2 5  AHStG J • 

( 3 ) Das Thema der Diplom

arbeit ist auf Antrag des 

or dentlichen Hörers im zweiten 

Studienabschnitt , spätestens 

in den letzten zwei Wochen des 

dr ittletzten in die Studien

da uer gemäß § 5 Abs . 2  bis 4 

und 6 einrechenbaren Sa�esters , 

zu vergeben . Ist die Anferti

gung der Diplomarbeit j edoch 
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S i nne des § 2 Abs . 1  des Allge

me inen Hochschul-Studienge

setzes entsprechend früher zu 

er folgen . 

( 4 ) Die Diplomarbeit ist 

j e  nach Eigenart des Themas 

und des Ausbildungs z ieles ( §  1 

Ab s . 2  lit . a  Z 1 und 2 )  als 

Hausarbeit oder als Instituts

ar beit durchzuführen . Die Art 

de r Durchführung ist gleich

ze itig mit dem Thema vorzuschla

ge n ( §  5 Abs . 2  lit . f Allge

me ines Hochschul-Studiengesetz ) . 

( 5 ) Die Diplomarbeit ist 

in nerhalb eines angemes senen 

Ze itraums zu begutachten ( §  2 6  

Ab s . 9  Allgemeines Hochschul

Studiengesetz ) . Hiebei sind 

di e Bestimmungen des § 5 Abs . 2  

bi s 4 und 6 zu berücksichtigen . 

i-9 .  ( 1 )  Die zweite Diplomprü

fung ist eine Gesamtprüfung , 
.' 

di e in zwei  Teilen abzulegen 

is t .  Der erste Tei l  ist nach 

Wahl des Kandidaten in der 

Fo rm von Teilprüfungen vor 

Einzelprüfern oder als kommis

si onelle Prüfung aus allen 

Prüfungs fächern der zweiten 

Diplomprüfung abzulegen . In 

den Studienordnungen der 

St udienrichtungen zur wis

se nschaftlich-künstlerischen 

Be rufsvorbildung für das 

Le hramt an höheren Schulen 

an bestimmte Jahresz eiten 

ge bunden , so hat die Vergabe 

im Sinne des § 2 Abs . 1 AHStG 

en tsprechend früher zu erfolgen . 

( 4 ) In der Studienrichtung 

" P harmazie " ( §  2 Abs . 3  Z 3 6 ) 

is t das Thema der Diplomarbeit 

e i nem der Prüfungsfächer 

"P harmazeutische Chemie " ,  

"P harmakognosie " , der "Arznei

fo rmenlehre " oder "Pharmakody

namik und Toxikologie " der 

zweiten Diplomprüfung zu 

en tnehmen . 

( 5 ) In den Studienrichtungen 

zur wissenschaftlich-künst

le rischen Berufsvorbildung für 

da s Lehramt an höheren Schulen 

is t das Thema der Diplomarbeit 

ei nem wissenschaftlichen 
.,� .... 
-':� .. . 

Pf licht- oder Wahlfach der 

gewählten Studienrichtung zu 

en tnehmen . 

§_9 .  ( 1 ) Die zweite Diplomprüfung 

is t eine Gesamtprüfung , die in 

zwei Teilen abzulegen ist . 

a )  Der erste Teil ist 

nach Wahl des Kandidaten 

aa ) entweder in Form 

von Teilprüfungen 

vor Einzelprüfern 

oder 

bb ) als kommiss ionelle 

Prüfung aus allen 

Prüfungsfächern 

der . zweiten Diplomprüfung 

vor dem gesamten 

Prüfungs senat abzulegen . 
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( §  2 Abs . 5  lit . b ) kann die 

Ab legung von Teilen der zwei

te n Diplomprüfung in kommis

si oneller F�rm vorgeschrieben 

we rden , soweit die Eigenart 

de r Prüfungs fächer dies er

fo rdert . Der zweite Teil ist 

j e denfalls als kommi ssionelle 

Prüfung vom gesamten Prüfungs 

se nat abzuhalten und hat zu 

umfassen : 

-a )  eine Prüfung aus dem 

Teilgebiet des Prüfungs

faches , dem das Thema 

der Diplomarbeit 

zuzuordnen ist ; 

b )  eine Prüfung aus einem 

weiteren Teilgebiet 

eines Prüfungsfaches 

nach Wahl des Kandi

daten , das als ein 

Schwerpunkt der Stu

dienrichtung (des  

Studienzwe ige s )  bzw . 

der ersten Studien

richtung (des gewähl

ten Studienzweiges der 

erst�n Studienrichtung ) 

oder , sofern das Thema 

der Diplomarbeit mit 

einem Prüfungsfach der 

zweiten Studienrichtung 

in Zusammenhang steht , 

Der zweiten Studien

richtung (des  gewählten 

Studienzweiges der zwei

ten Studienrichtung ) an

zusehen ist . 

b )  Der zweite Teil ist 

j edenfalls mündlich als 

kommiss ionelle Prüfung 

vor dem gesamten Prüfungs

senat abzulegen und hat 

zu umfassen : 

aa ) eine Prüfung aus 

dem Teilgebiet des 

Prüfungsfaches ,  

dem das Thema der 

Diplomarbeit 

zuzuordnen ist ; 

bb ) eine Prüfung aus 

einem Teilgebiet 

eines weiteren 

Prüfungsfaches 

nach Wahl des 

Kandidaten , das 

als ein Schwerpunkt 

der Studienrichtung 

(des  Studienzwe iges j '  
"'v bez iehungsweise 

�" 
der ersten Studien

richtung (des 

gewählten Studien

zweiges der ersten 

Studienrichtung ) 

oder , sofern das 

Thema der Diplomar

beit mit einem 

Prüfungsfach der 

zweiten Studienrich

tung in Zusammen

hang steht , der 

zweiten Studienrich

tung (des gewählten 

Studienzweiges der 

zweiten Studienrich

tung ) anzusehen ist . 
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i2 .  ( 2 )  unverändert 

i- 9 .  ( 3 )  Die Zulassung zur 

kommissionellen Ablegung des 

er sten Teils der zweiten Di

pl omprüfung und zum zwe iten 

Te il der zwe iten Diplomprü-

fung setzt die Erfüllung der 

im § 27  Abs . 2  des Allgemei-

ne n Hochschul-Studiengesetzes 

ge nannten Bedingungen e in

schließlich der erfolgreichen 

Ab legung allenfalls vorgesehe

ne r Vorprüfungen ,  bei Lehramts

studien überdies der positiven 

Be urteilung der Teilnahme an den 

vo rgesehenen Seminaren aus Fach

di daktik ( §  1 0  Abs . 5 ) sowie der 

Ap pro bation der Diplomarbeit, 

in sbesondere auch die Erfüllung 

de r in der Anlage A zu diese� 

Bu ndesgesetz vorgesehenen Be-
.,-r;r 

di ngungen voraus . Die Bestim- �, .  

mu ng des § 7 Abs . 4  zwe iter 

Sa tz ist anzuwenden . 

-

§ 9 .  ( 4 )  bis ( 6 )  unverändert 

�9. ( 2 )  unverändert 

�9. ( 3 )  Die Zulassung zur 

kommissionellen Ablegung des 

er sten Teiles der zweiten 

Diplomprüfung und zum zweiten 

Te il  der zweiten Diplomprüfung 

se tzt die Erfüllung der im 

§ 2 7  Abs . 2  AHStG einschließ

ldch der erfolgreichen Ab

le gung allenfalls vorgesehener 

Vo rprüfungen , bei Lehramts stu

di en überdies der positiven 

Be urteilung der Teilnahme an 

de n vorgesehenen Lehrver

an staltungen aus Fachdidaktik 

( §  1 0  Abs . 5 ) sowie der Appro-

ba tion der Diplomarbeit , 

in sbesondere auch die Erfül

lung der in der Anlage A zu 

di esem Bundesgesetz vorge

se henen Bedingungen , sowie bei 

Studien gemäß § 2 Abs . 1  die 

er folgreiche Ablegung des 

er sten Teiles der zweiten 

Di plomprüfung in der ersten 

und zwe iten Studienrichtung 

vo raus . Teilprüfungen können 

frühestens nach Beendigung 

be z iehungsweise Abschluß der 

ih ren Stoff betreffenden 

Le hrveranstaltungen abgelegt 

we rden . 

§ 9 .  ( 4 )  bis ( 6 ) unverändert 
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§ 9 .  ( 7 )  Die Best�ungen 

de s § 7 Abs . 3  und 5 bis 7 

sind sinngemäß anzuwenden . 

i-9 . ( 8) Der zweite Teil  der 

zweiten Diplomprüfung ist münd

li ch abzuhalten . 

§ 1 0 .  ( 3 )  

.. � .... 

§ 1 0 .  ( 5 ) Die ordentlI'6hen 

Hö rer haben schulpraktische 

Le hrveranstaltungen in Ver

bi ndung mit Seminaren aus Fach

di daktik in den gewählten Stu� 

di enr ichtungen zu absolvieren . 

In de n Studienordnungen ist für 

sc hulpraktische Lehrveranstal

tungen in ausreichendem Ausmaß 

vo rzusorgen . In den Seminaren 

au s Fachdidaktik ist auch auf 

di e Ergebnis se des abgeleiste

ten Schulpraktikums (Abs . 4 ) Be

zu g zu nehmen . 

§ 9 .  ( 7 )  In den Studienordnungen 

de r Studienrichtungen zur wissen

sc haftlich-künstlerischen Berufs

vo rbildung für das Lehramt an hö

he ren Schulen kann die Ablegung 

einzelner Diplomprüfungsfächer , so

we it es die Eigenart der Prüfungs

fächer erfordert , in kommissioneller 

Fnrrn vor e inern Prüfungs senat vorge

sc hrieben werden . 

entfällt . 

§ 1 0 .  ( 3 )  

. . . . . . . . 

§ 20 Abs . 3  des Allgemeinen Hoch

schul-Studiengesetzes ist bei der 

Ab solvierung des Schulpraktikums 

(tlbungsphase ) nicht anzuwenden • 

§ 1 0 . (5 ) Die ordentlichen 

Hö rer haben schulpraktische 

Le hrveranstaltungen in Ver-

bi ndung mit Lehrveranstaltungen 

au s Fachdidaktik in den gewählten 

Studienrichtungen ?u absolvieren . 

In den Studienordnungen ist für 

sc hulpraktische Lehrveranstaltungen 

in ausreichendem Ausmaß vorzusorgen . 

In den Lehrveranstaltungen aus 

Fa chdidaktik ist auch auf die Er

ge bnisse des abgeleisteten Schul

pr aktikums (Abs . 4 )  Bezug zu nehmen . 
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§ 1 2 .  ( 1 )  Erweiterungsstudien 

di enen : 

a )  der Ergänzung einer 

als zweite Studien

richtung absolvierten 

Studienrichtung auf 

die Anforderungen des 

Studiums als erste 

Studienrichtung 

e inschließlich der 

Anfertigung e iner 

Diplomarbeit ; 

b )  der Ergänzung des 

absolvierten Stu

dienzweiges einer 

Studienrichtung auf 

e inen anderen Stu

dienzweig der.selben 

Studienrichtung ; 

c )  de� Ergänzung der 

absol��erten Diplom-
..,;, . 

studie'n gemäß § 2 

Abs . 4  auf Lehramts-

studien , die teil

weise das gleiche 

Gebiet der Wissen

schaften betreffen , 

oder umgekehrt ; 

d )  der Ergänzung der 

absolvierten Diplom

studien gemäß § 2 

Abs . 4  durch Absolvierung 

einer weiteren Studien

richtung nach den für 

die erste Studienrich

tung oder nach den 

für die zwe ite Stu

dienrichtung gelten-

den Vorschriften ; 

§ 1 2 .  ( 1 ) Erwe iterungsstudien 

di enen : 

a )  der Ergänzung einer als 

zweite Studienrichtung 

absolvierten Studienrich

tung auf die Anforderungen 

des Studiums als erste 

Studienrichiung einschließ

lich der Anfertigung einer 

Diplomarbeit ; 

b )  der Ergänzung des absolvier

ten Studien zweiges e iner 

Studienrichtung auf einen 

anderen Studienzweig der

selben Studienrichtung 

einschließlich der Anferti

gung einer Diplomarbeit ; 

c )  der Ergänzung der abso lvier

ten Diplomstudien gemäß 

. § 2 Abs . 4  auf' Lehramts stu

dien , die teilweise das 

gleiche Gebiet der Wissen

schaften betreffen , oder 

umgekehrt ; 

d )  der Ergänzung der absolvier

ten Diplomstudien gemäß 

§ 2 Abs . 4  durch Absolvie

rung einer verwandten Stu

dienrichtung ( eines ver

wandten Studienzwe iges ) 

nach den für die erste 

( einschließlich der ��

fertigung einer Diplomar

beit)  oder nach den für die 

zweite Studienrichtung 

geltenden Vorschriften ; 

e )  der Ergänzung der absolvier

ten Lehramts studien durch 

Absolvierung einer weiteren 
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e )  der Ergänzung der 

absolvierten Lehramts

studien durch Absol

vierung einer weiteren 

Studienrichtung der 

Lehramts studien nach 

den für die erste 

Studienrichtung 

oder nach den für · die 

zwe ite Studienrichtung 

geltenden Vorschriften . 

§ 1 2 . ( 2 )  und ( 3  ) unverändert 

§ 1 2 .  ( 4 )  Erweiterungsstudien 

kö nnen auch gleichzeitig mit 

dem Diplomstudium , des sen 

Ergänzung sie dienen , absol

vi ert werden (§ 6 Abs . 3  All

gemeines Hochschul-Studien

ge setz ) . 

Studienrichtung der Lehr

amts studien nach den für 

die erste Studienrichtung 

( einschließlich der An

fertigung einer Diplomarbeit ) 

od er nach den für die 

zweite Studienrichtung 

geltenden Vorschriften ; 

f )  der Ergänzung des absolvier

ten Kurzstudiums gemäß § 1 3  

auf das Studium der Studien

richtung "Ubersetzer- und 

Dolmetscherausbildung " 

( einschließlich der Anferti-

gung einer Diplomarbeit)  

oder auf ein verwandtes 

Studium ; 

g )  der Ergänzung der absolvier

ten Studienrichtung "über

setzer- und Dolmetscheraus

bildung " auf eine andere 
erste (einschließlich der Anfa.-rti-
gtm.g einer Diplanarbeit) oder zt,.;ei
te Fra:irlsprache'. -.dieser Studien
richtung. 

§ 1 2 . ( 2 )  und ( 3 )  unverändert 

§ 1 2 .  ( 4 )  Erweiterungsstudien können 

auch gleichzeitig mit dem 

Di plomstudium , dessen Ergän-

zung sie dienen , absolviert 

werden ( §  6 Abs . 2  AHStG ) . Die 

Entscheidung über das Ausmaß 

der Ergänzung obliegt dem 

Vorsitzenden der Studienkom

mission . 
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§ 1 2 .  ( 5 )  unverändert 

§ 1 4 . ( 1 ) Voraussetzung für 

di e Zulassung zum Doktorats

studium ist  die  Ablegung der 

zweiten Diplomprüfung auf 

Grund der Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes oder die Ab

le gung der abschließenden 

Prüfung eines gleichwertigen 

an einer inländischen oder 

au s ländischen Hochschule 

ab solvierten Studiums ( §  2 1  

Ab s . 1  und 5 Allgemeines Hoch

sc hul-Studiengesetz ) � 

( 2 ) Das Doktoratsstudium 

."v be steht aus einem Studienab
"'1:, . 

sc hnitt , der mit einem Rigo-

ro sum abzuschließen ist . 

Hi ebei gelten für Absolventen 

de r Diplomstudien gemäß § 2 

Ab s . 4  die Bestimmungen des § 2 

Ab s . 1  des Allgemeinen Hoch

sc hul-Studiengesetzes hin

si chtlich der gemäß § 1 4  Abs . 7  

de s Allgemeinen Hochschul

Studiengesetzes festzusetzenden 

St udiendauer der Doktoratsstu

di en .  

§ 1 2 .  ( 5 ) unverändert 

§ 1 4 .  ( 1 )  Voraussetzung für 

die Zulassung zum Doktorats

studium ist die Absolvierung 

eines Diplomstudiums nach 

diesem Bundesgesetz oder eines 

den in diesem Bundesgesetz 

genannten Diplomstudien 

gleichwertigen Studiums , das 

an einer in- oder ausländi

schen Universität , oder Hoch

schule abgeschlossen wurde . 

Die Feststellung der Gleich

wertigkeit obliegt dem Vor

sitzenden der Doktoratsstu

dienkommission .  Der § 2 1  Abs . 1  

und 5 AHStG ist sinngemäß 

anz�wenden . 

( 2 )  Das Doktoratsstudium 

besteht aus einem Studienab

schnitt , der mit einem Rigo

rosum abzuschließen ist . 

Hiebei gilt für Absolventen 

der Diplomstudien ( §  2 Abs . 4 ) 

der § 2 Abs . 1  �StG hinsicht

lich der gemäß § 1 4  Abs . 6  

AHStG festzusetzenden Stu

diendauer der Doktoratsstu

dien . Auf Antrag des ordent

lichen Hörers hat der Präses 

der Prüfungskommission die 

Inskription von einem Semester 

zu erlassen , wenn der ordent

liche Hörer die vorgesehenen 

Lehrveranstaltungen innerhalb 

der verkürzten Studiendauer 

inskribiert und die Voraus-
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( 3 ) Das Thema der Dis

se rtation ist den auf Grund 

de r Bestimmungen dieses Bun

de sgesetzes eingerichteten 

Studien zu entnehmen , sofern 

da s Fach , dem die Dissertation ' 

zu zurechnen ist , an der betref

fe nden Hochschule durch einen 

Ho chschulprofessor , nach 

Ma ßgabe der Bestimmungen des 

§ 25  Abs . 2  des Allgemeinen 

Ho chschul-Studiengesetzes auch 

durch e inen emeritierten Hoch

sc hulprofessor , e inen Honorar

professor oder einen Hochschul

do zenten , vertreten ist . 

( 4 ) Die Dissertation ist 

in nerhalb eines angemessenen 

Ze itraumes zu begutachten 

( §  2 6  Abs . 9  Allgemeines Hoch

sc hul -Studiengesetz ) . Hiebe i  

is t die Bestimmung des Abs . 2  

zweiter Satz zu berücksichtigen . 

setzungen für die Zulassung 

zum Rigorosum erfüllt hat . 

( 3 )  Das Thema der Dis

sertation ist den auf Grund 

der Bestimmungen dieses Bundesge� � 

se tzes eingerichteten Studien 

zu entnehmen , sofern das Fach , 

dem das Thema der Dissertation 

zuzurechnen ist , an der betref

fenden Universität oder Hoch

schule durch einen Universi

tätslehrer gemäß § 23 Abs . 1  

lit . a  UOG , einen Hochschul

professor oder emeritierten 

Hochschulprofessor vertreten 

ist . 

( 4 )  Der B�werber um das 

Doktorat ist berechtigt , das 

Thema der Dissertation im 

Rahmen der Pflicht- und Wah l

fächer seines absolvierten 

Diplomstudiums oder des als 

gleichwertig festgestellten 

Vorstudiums vorzuschlagen und 

einen seiner Lehrbefugnis nach 

zuständigen Univers itäts lehrer 

gemäß § 2 3  Abs . 1  lit . a  UOG , 

einen Hochschulprofessor oder 

emeritierten Hochschulprofes

sor um die Betreuung zu ersu

chen . Wird das vom Bewerber 

vorgeschlagene Thema zur 

Betreuung nicht angenommen , so 

steht es ihm frei , sich an das 
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( 5 ) Prüfungsfächer des 

Ri gorosums sind : 

a )  ein Teilgebiet des 

Faches ,  dem das Thema 

der Dissertation 

zuzuordnen ist : 

b )  e in Teilgebiet eines 

Faches , das unter 

Beachtung des thema

tischen Zusammenhanges 

mit der Dissertation 

vom Kandidaten zu 

wählen ist . Die Ent

scheidung über die Zu

lässigkeit der Wahl 

obliegt dem Präses der 

zuständigen Prüfungskom

miss ion . 

zuständige Organ der Universi

tät oder Hochschule zu wenden . 

Eignet sich das vom Bewerber 

um das Doktorat vorgeschlagene 

Thema nach Meinung des zu

ständigen Organs für eine 

Dissertation , so ist der 

Bewerber vom Rektor (Dekan , 

Abteilungsleiter ) einem seiner 

Lehrbefugnis nach zuständigen 

Universitäts lehrer gemäß § 2 3  

Abs . 1 lit . a UOG , oder einem 

seinem Fach nach zuständigen 

Hochschulprofessor oder emeri

tierten Hochschulprofessor mit 

dessen Zustimmung zuzuwe isen . 

( 5 )  Die Dissertation ist 

von zwei  Begutachtern innerhalb 

von höchstens sechs Monaten zu' 

beurteilsn . Die Begutachter 

s ind vom Präses der Prüfungs

kommission aus de ren Mitglie-

dern auszuwählen . Dem Betreuer 

der Dissertation obliegt 

j edenfalls die Erstbegutach-

tung . Können sich die Begut

achter einer Dissertation ü ber 

die Approbation nicht einigen , 

so hat der Präses der Prüfu ngs

kommiss ion , sofern sich der 

Kandidat nicht mit der un

günstigeren Benotung einverstanden 

erklärt , einen dritten Begutachter 

zu bestellen , der zumindest 

ei nem nahe verwandten Fach 

angehören muß . Die Begutachtung 

de r Dissertation durch den 
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( 6 ) Das Rigorosum ist als 

Ge samtprüfung in Form einer 

kommissionellen Prüfung durch 

de n gesamten Prüfungssenat 

mündlich abzuhalten . 

§ 1 8 .  ( 1 ) und ( 2 )  unverändert 

- 20 -

dr itten Begutachter hat inner

ha lb von höchstens sechs 

Mo naten zu erfolgen . Für die 

Ap probation und die Benotung 

is t die Mehrheit der Begut

ac hter maßgebend . 

( 6 ) Prüfungs fächer des 

Ri gorosums sind : 

a )  ein Teilgebiet des 

Faches ,  dem das Thema 

der Dissertation 

zuzuordnen ist . Im 

Rahmen dieser Prüfung 

ist die Dis sertation 

zu verteidigen ; 

b )  ein Teilgebiet eines 

Faches , das unter 

Beachtung des thematischen 

Zusammenhanges mit der 

Dissertation vom 

Kandidaten zu wählen 

ist . Die Entscheidung 

über die Zulässigkeit 

der Wahl obliegt dem 

Präses der zuständigen 

Prüfungskommis sion . 

( 7 ) Das Rigorosum ist als 

Ge samtprüfung in Form einer kom

mi ss ionellen Prüfung vor dem ge

samten Prüfungs senat mündlich 

ab zuhalten . 

§ 1 8 .  ( 1 ) und ( 2 )  unverändert 
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§ 1 8 .  ( 3 )  Im Rahmen des an der 

Ph ilosophischen Fakultät der 

Un ivers ität Wien eingerichteten 

Ho chschullehrganges für Lebens

mi ttelexperten vor Inkrafttreten 

de s Studienplanes für die Studien

ri chtung " Chemie " ( §  2 Abs . 3  Z 3 1 ) 

ab solvierte Studien s ind auf die 

vo rgeschriebenen Studien des Stu

di enzweiges "Lebensmittelchemie " 

( §  2 Abs . 3  Z 3 1  lit . c )  anzurech-

ne n .  

( 4 ) Die für den am Institut 

fü r österreichische Geschichts

fo rschung in Wien durchgeführten 

Le hrgang geltenden Bestimmungen 

we rden durch dieses Bundesgesetz 

ni cht berührt . 

§ 1 8 .  ( 9 )  Die nach den bisher 

ge ltenden Bestimmungen erwor

be nen akademischen Grade "Ma

gi ster der Pharmazie " gelten 

al s nach den Bestimmungen die

se s Bundesgesetzes ( §  1 5  Abs . 3 )  

erworben . Auf ordentliche Hörer 

de r Pharmazie , die im S inne des 

§ 45  Abs . 7  des Allgeme inen Hoch

sc hul-Studienge setzes ihr Stu

di um nach den bisher geltenden 

Studienvorschriften vollenden , 

sind die Bestimmungen des § 1 5  

Ab s . 3  anzuwenden .  

entfällt ; 

de r bisherige Abs . 5  erhält die Be

ze ichnung Abs . 3 .  

:entfällt i 

de r bisherige Abs . 6  erhält die Be

ze ichnung Abs . 4 ;  

di e bisherigen Abs . 7  und 8 er

ha lten die Bez eichnungen Abs . 5  

un d 6 .  

entfäl lt ; 

de r bisherige Abs . 1 0 erhält die 

Be zeichnung Abs . 7 .  
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� 1 8 . ( 1 1) Unbeschadet der Be
st immung des Abs . 1 können aus
ländische ordentliche Hörer , 
mi t deren Heimatstaat die Re
publik österreich ein Kultur
abkommen abgeschlossen hat und 
in deren Heimatstaat die in diesem 
Bundesgesetz geregelten Diplom
gr ade noch nicht anerkannt sind 
od er in deren Heimatstaat ein 
gl eichwertiger akademischer Grad 
ni cht vorgesehen ist , die in die
sem Bundesgesetz geregelten Stu
di en nach den bisher geltenden 
Vorschriften abschließen . 

( 1 2) In den Aufgabenbereich 
de r gemäß § 1 7  errichteten Stu
di enkommis sionen gehört auch 
di e Ausarbeitung von Empfehlungen 
über die Gestaltung der Studien 
na ch den bisher geltenden Vor
sc hriften . 

�2 1 .  ( 1 )  unverändert 

§ 2 1 . ( 2) Mit der Vollz iehung 
di eses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Wissenschaft 
un d Forschung , hins ichtlich 
de r Vorbereitung und Erlas
sung der Studienordnungen 
so wie hins ichtlich der Ge
ne r�igung der in den Studien-

entfällt 

en tfällt 

� 1 9  entfällt 

�20 entfällt 

§ 2 1 . ( 1 )  unverändert 

� 2 1 . ( 2) Mit der Voll z iehung 
di eses Bundesgesetzes ist 

1 .  der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung , 

2 .  hinsichtlich der Vorberei
tung und Erlassung der 
Studienordnungen für die 
Lehramtsstudien einschließ-
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pl änen der Lehramtsstudien ein

schließlich der Studienpläne 

für die pädagogische Ausbil

dung für Lehramtskandidaten 

vo rgesehenen Regelungen über 

Pf licht- und Wahlfächer im 

Einvernehmen mit dem Bun

de �minister für Unterricht 

un d Kunst , betraut . be traut . 

lich der Studienordnung für 

die pädagogische Ausbildung 

für Lehramtskandidaten und 

der Nichtuntersagung der Stu

dienpläne für die Lehramt s

studien im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für 

Unterricht , Kunst und Sport 
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Anlage A Z 5 . . . . • • . • . . . .  

Au s ländische Studierende sind 

be rechtigt , anstelle der 

ös terre ichischen Rechts fächer 

Ke nntnis über diese Fachgebiete 

im Recht ihres Staates nachzu

we isen , wenn an der inländischen 

Un iversität , an der sie immatriku

li ert sind , entsprechende 

Le hrveranstaltungen regelmäßig 

angeboten werden . 

�lage A Z 6 a 

6 . a ) Studienrichtung " Soz iologie " 

mi t dem Studienzweig " Soz iologie " 

al s zweite Studienrichtung 

ge mäß § 3 Abs . 1 :  

E r s t e D i p I 0 m p r ü f u n  g 

B e s o n d e r e  Z u l a s -

s u n g s b e d i n g u n  g e n  

Vo rprüfungen aus : 
a )  Grundzüge der angewandten 

Mathematik und der 
Statistik für Soz ial-
und Wirtschaftswissen
schaftler ; 

b )  nach Wahl des Kandidaten 
aus einem der folgenden 
Fächer : 
1 .  Sozialphilosophie , 
2 .  Wissenschaftstheorie , 
3 .  eine lebende Fremdsprache , 

die an der Universität 
angeboten wird . 

P r ü f u n  g s f ä c h e r  : 

a )  Grundzüge der Soz iologie 
und der empirischen 
Soz ialforschung ; 
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� lage A Z 9 

9 .  Studienrichtung "Volkskunde 

(E thnologia Europaea } " :  

E r s t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n 9 : 

P r ü f u n 9 s f ä c h e r  : 

'�) Geschichte und Methodik 
der Volkskunde ; 

b }  allgemeine und regionale 
Volkskunde . 

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü 

f u n g 

P r ü f u n  g s f ä c h e r  : 

a )  Deutsche Volkskunde ; 
b )  Vergleichende Euro

päis che Volkskunde . 

b }  nach Wahl des Kandidaten 
eines der folgenden 
Fächer : 
1 .  Grundzüge der 

politischen ökonomie 
unter Berücksichtigung 
der neueren Soz ial-
und Wirtschaftsgeschichte , 

2 .  Staatslehre und 
Grundzüge . des 
öffentlichen Rechts . 

Z w e i t e D i p 1 0 m  p r ü f u ng : 

P r ü f u n  g s f ä c h e r  : 

a }  Soz iologische Theorie ; 
b }  zwei spez ielle Soz iologien 

nach Wahl des Kandidaten ; 
c }  empirische Soz ialforschung . "  

An lage A Z 9 

9 .  Studienrichtung "Volkskunde 

( E thnologia Europaea } " : 

E r s t e D i p 1 0 m p r ü f u n  g . 

B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s -

s u n g s b e d i n g u n  g e n  

Vo rprüfung über den Stoff von 
Lehrveranstaltungen , in denen 
Grundkenntnisse des wissen
schaftlichen Arbe itens und der 
wissenschaftlichen Dokumentation 
und Information in dem für die 
Fachgebiete notwendigen Umfang . 

P r ü  f u n g s f ä c h e r  

a )  Geschichte und Methoden der 
Volkskunde ; 

b) Allgemeine Volkskunde 
österreichs ; 

c )  Regionale Volkskunde ö ster
reichs . 

Z w e i t e D i p 1 0 m.· p r ü f u n g 

P r ü f u n g s f ä c h e r  : 

a)  Volkskunde des deutschen 
Sprachraumes ;  

b )  Vergleichende europäische 
Volkskunde . 
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Di e Ausbildung in den Prüfungs

fä chern der zweiten Diplomprü

fung hat nach Maßgabe des Stu

di enplanes Teilgebiete der 

De utschen bez iehungsweise Ver

gl eichenden Europäischen Volks

ku nde in dem für die  Erreichung 

de s Ausbildungsz ieles erforder

li chen Ausmaß zu umfassen . 

An lage A Z 1 1  

1 1 . Studienrichtung "Alte Ge

sc hichte und Altertumskunde " 

E r s t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n 9 

P r ü f u n  9 s f ä e h e r 

a )  • • • • • • • •  

b )  nach Wahl des Kandidaten 

eines der folgenden 

Fächer : 

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n 9 : 

P r ü f u n 9 s f ä e h e  r 

a )  • . • • • • • •  

b )  nach Wahl des Kandidaten 

zwei  der bei der ersten 

Diplomprüfung gemäß lit . b  

nicht gewählten Fächer . 

en tfällt 

Anlage A Z 1 1  

1 1 . Studienrichtung "Alte Ge

sc hichte und Altertumskunde " 

E r s t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n g 

P r ü f u n  9 s f ä e h e  r : 

a )  • • • • • • • • • •  

b )  nach Wahl des Kandidaten 

zwei der folgenden Fächer : 

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n 9 

P r ü f u n  9 s f ä e h e  r : 

a)  • • . • • • • • • •  

b)  nach Wahl des Kandidaten 

zwei Fächer der ersten 

Diplomprüfung ; darunter 

eines , das bei der ersten 

Diplomprüfung nicht gewählt 

wurde . 
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�lage A Z 20 B Anlage A Z 20 B 

13'. S t u d i e  n z w e i g " A  n -B . S t u d i e n z w e i g " A  n 

g 1 i s t  i k u n d  A m e r i - g 1 i s t  i k u n d  A m e r i -

k a n i s t  i k ( Lehramt an k,. a n i s t i k Lehramt an 

hö h:exen Schulen ) " :  

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n g 

. . . . . . . . . . . 

� lage A Z 2 1  B 

B .  S t u d i e  n z w e i g e 

d e r " R  0 m a n  i s t  i k 

( Lehramt an höheren Schulen ) " :  

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü 

f u n g : 

An lage A Z 2 2  B 

B .  S t u d i e  n z w e i g e 

d e r " s  1 a w i s t  i k 

(L ehramt an höheren Schulen ) " :  

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü 

f u n g : 

. . . . . . . . . . . . .  

hö heren Schulen ) " :  

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n g 

B e s o n d e r e  Z u l a s 

s u n g s b e d i n g u n  g e n  

Vo rprüfung aus : 
Sp rac hbeherrschung . 

-. - . . . . . . . . . . . . . . 

l!!:!lage A Z 2 1  B 

B .  S t u d i e n z w e i g e 

d e r " R  0 m a n  i s t  i k 

( L  ehr amt an höheren Schulen ) " :  

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n g : 

B e s 0 n d e r  e Z u l a s  -

s u n g s b e d i n g u n g e n : 

Vo rpr üfung aus 
Sprachbeherrschung . 

�lage A Z 2 2  B 

B .  S t u d i e  n z w e i g e 

d e r " s  1 a w i s t  i k 

(>L ehramt an höheren Schulen ) " :  

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n g : 

B e s 0 n d e r  e Z u l a s  -

s u ng  s b e d i n g u n  g e n : 

Vo rprüfung aus 
Sprachbeherrschung . 
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An lage A Z 2 3  
2 3 . Sonstige philologische und 

ku lturkundliche Studienrich

tungen ( einschließlich sonstiger 

ph ilologischer und kulturkund

li cher Studienrichtungen für 

da s Lehramt an höheren Schulen)  

S t u d i e  n z w e i g 

" U n g a r  i s c h ( Lehralnt 

an höheren Schulen ) der S t u -

d i e n r i c h  t u n  g " F  i n 

n 0 - U g r i s t i k " : 

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n g : 

�lage A Z 2 3  
2 3 . Sonstige philologische oder 

ku lturkundliehe Studienrich

tu ngen ( einschließlich sonstiger 

ph ilologischer oder kulturkund

li cher Studienrichtungen für 

da s Lehramt an höheren Schulen ) 

S t u d i e  n z w e i g 

" U n g a r  i s c h (Lehramt 

an höheren Schulen ) der S t u -

d i e n r i c h  t u n  g " F  i n -

n 0 - U g r i s t  i k " : 

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n g 

B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s -

s u n g s b e d i n g u n  g e n  : 

Vo rprüfung aus 
Sp rachbeherrschung . 

. . . . . . . .  . 

An lag e  A Z 30 An lage A Z 30  

]0 . Studienrichtung "Meteorologie 30 . Studienrichtung "Meteorologie 

un d Geophysik" : und Geophysik " : 

E r s t e 

f u n g 

D i p  1 0 m p r ü -

P r ü f u  n g s f ä c h e r  

a )  Mathematik i 
b )  E2I?er.imentelle Physik ; 
c )  nach Wahl des Kandidaten 

zwei der folgenden Fächer , 
die der Eittührung in den 
gewählten Studienzweig und 
der Erarbeitung seiner 
Grundlagen dienen : 

1 .  Einführung in die allge
meine Meteorologie , 

2 .  Einführung in die allge
meine Geophysik , 

3 .  Einführung in die Geologie . 

E r s t e D i p 1 0 m p r ü f u n g:  

P r ü f u n  g s f ä e h e  r : 

a )  Mathematik 
b'  Physik 
c) na ch Wahl des Kandidaten 

zwei der folgenden Fächer , 
die der Einführung in den 
gewählten Studienzweig und 
der Erarbeitung seiner 
Grundlagen dienen : 

Einführung in die Meteorologie 
Einführung in die Geophysik 
Einführung in die Astronomie 

oder Erdwissenschaften 
oder Chemie oder 
Geographie oder Biologie 
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Z w e i t e  D i p  1 0 m -

p r ü f u n g : 

A .  St udienzweig "Meteorologie" : 

P r ü f u n g s f ä c h e r : 

a )  Allgemeine Meteorologie ; 
b )  Klimatologie ; 
c )  Theoretische Meteorologie ; 
d )  Physik der hohen Atmosphäre . 

B .  Studienzweig " Geophysik" :  

P r ü f u n g s f ä c h e r : 

a )  Schwerkraft und Figur der 
Erde ; 

b )  Seismik und Aufbau der 
Erde ; 

c )  Erdmagnetismus und Magneto
sphäre ; 

d )  Physik der hohen Atmosphäre . 

An lase A Z 3 3  

3 3 . S t u d i e n r i c h 

t u n g " B i 0 1 0 g i e " : 

. . . . . . . . . . . . . . 

Z w e i t e  

f u n g : 

D i p  1 0 m p r ü-

A .  Studienzweig "Meteorologie " : 

P r ü f u n  g s f ä c h e r : 

a )  Allgemeine Meteorologie und 
Physik der Hohen Atmosphäre -

b )  Synoptische Meteorologie 
c )  Theoretische Meteorologie 
d) Klimatologie 

B .  Studienzwe ig "Geophys ik " : 

P r ü f u n  g s f ä c h e r : 

a )  Allgemeine Geophysik , 
Physik der Hohen Atmosphäre 
un d theoretische Grundlagen 

b )  Angewandte Geophysik 
c )  Erdwis senschaften 

An lage A Z 3 3  

3 3 . S t u d i e  n r i c h  -

t u n g " B  i 0 l o g i e n :  

. . . . . . . . . . . . .  . 

G .  S t u d i e  n z w e i g 

" 0  k 0 l o g  i e " 
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An lag e A Z 3 9  

3 9 . Studienrichtung "Haushalts

und Ernährungswissenschaften" 

S t u d i e n z w e i 9 e 

"H  a u s h a I  t s w i s s  e n -

Anlage A Z 3 9  

3 9 . Studienrichtung " Haushalts

und Ernährungswis senschaften" 

S t u d i e  n z w e i 9 e " H  a u s  -

h a I t s w i s s  e n s c h a f t e n '  

SC: C h a f t e n "  u n d  " E  r - u n d " E  r n ä h  r u n  9 s w i s -

n ä h r u n  9 s w i s s  e n -

s c h a f t _ e n " : 

E r s t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n 9 

B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s -

s u n  g s b e d i n g u n g e n  

Vo rprüfungen aus : 

a )  Allgemeine Chemie ; 

b )  Phys ik ( technisch

physikalische Grundlagen ) ; 

c )  Mathematik und Statistik ; 

d )  Volkswirtschaftslehre . 

P r ü f u n g s f ä c h e r  : 

a )  Betriebswirtschaftslehre ; 

Z 

f 

A 

" 

b )  Ernährung des Menschen ; 

c )  Vorratshaltung und 

Vorratsschutz .  

w e i t e D i P 1 o m p 

u n 9 

r ü 

S t u .. i u. e n z w e i g 

H a u s h a 1 t s w i s s e n 

s c h a f t e n " 

B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s -

s u n 9 s b e d i n g u n  g e n  

Vo rprüfungen aus : 

a )  Rechtskunde j 

b )  Soziologie.;... 

c )  Psychologie ; 

d )  Verbrauchslehre . 

-

-

s e n s c h a f t e n " : 

E r s t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n g 

B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s -

s u n 9 s b e d i n g u n  g e n  

Vo rprüfungen aus : 

a )  Allgemeine Chemie ; 

b )  Physik ( technisch

physikalische Grundlagen ) ;  

c )  Mathematik und Statistik ; 

d )  Volkswirtschafts lehre . 

P r ü f u n  9 s f ä e h e  r : 

Z 

f 

A 

" 

s 

a) Betriebswirtschafts lehre ; 

b )  Ernährung des Menschen ; 

c )  Vorratshaltung und 

Vorratsschutz . 

w e i t e D i P 1 o m p r ü -

u n 9 

. S t u d i e n z w e i 9 

H a u s h a 1 t s w i s s e n -

c h a f t e n " 

Vo rprüfungen aus : 

a )  Rechtskunde j 

b )  Soz iologie ; 

c )  Psychologie ; 

d)  Verbrauchslehre . 
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P r ü f u n  g s f ä c h e r  : 

a }  Wirtschaftslehre des 

Haushalts ; 

b )  Haushaltstechnik und 

Wohnungsbau ; 

c )  Wohnungsgestaltung ; 

d )  Textil- und Bekleidungs

kunde . 

C .  S t u d i e  n z w e i g 

" H a u  s h a I t s - u n d  

E r n ä h r u n g s w i s s 

s c h a f t e n ( L e h r  

a m t a n h Ö h e r e n  

S c h u 1 e n ) " 

e n -

E r s t e D i P 1 0 m p r ü -

f u n g 

B e s 0 n d e r e Z u 1 a s -

s u n g s b e d i n g u n  g e n  

Vo rprüfungen aus : 

a )  Allgeme ine Chemie ;  

b )  Physik ( technisch-

P r ü f 

a )  

b )  

c )  

d )  

u n g s f ä c h e r  : 

Biochemie ; 

Lebensmitteltechnologie ; 

Lebenstmitelkunde ; 

Wirtschafslehre des 

Haushaltes . 

c ,  . S t u d i e  n z w e i g 

"' �H. a u s h a I  t s - u n d  

E r n ä h r u n  g s w i s s  e n -

s c h a f t e n L e h r  a m t  

a 

E 

f 

B 

s 

n h ö h e r e n S c h u 1 e n 

r s t e D i P 1 o m p r ü -

u n g . . 

e 

u 

s o n d e r e Z u 1 a s -

n g s b e d i n g u n  g e n 

Vo rprüfungen aus : 

a )  Allgemeine Chemie ; 

b )  Physik (technisch

physikalische Grundlagen ) ;  

c )  Volkswirtschaftslehre . 

physikalische Grundlagen ) ;  P r ü f u n  g s f ä c h e r : 

c )  Volkswirt schaftslehre . a )  Betriebswirtschaftslehre ; 

b )  Ernährung des Menschen ; 

P r ü f u n g s f ä c h e r  : c )  Vorratshaltung und 

a )  Betriebswirtschafts lehre ; 

b )  Ernährung des Menschen ; 

c }  Vorratshaltung und 

Vorratsschutz . 

Z w e i t e D i p 1 0 m p r ü -

f u n g 

B e s 0 n d e r  e Z u 1 a s -

s u n g s b e d i n g u n  g e n  

Vo rprüfungen aus : 

a }  Psychologie einschließ

lich Pädagogischer 

Psychologie ; 

Vorrats schutz . 

Z w e i t e D i p 1 0 m  p r ü -

f u n g 

B e s o n d e r e  Z u l a s 

s u n g s b e d i n g u n  g e n  

Vo rprüfungen aus : 

a )  Psychologie einschließlich 

Pädagogischer Psychologie ; 

b )  Verbr"auchslehre ; 

c )  Mikrobiologie und 

Hygiene . 

) 11 : 
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b)  Verbrauchs lehre i 

c )  Mikrobiologie und 

Hygiene . 

P r ü  f u n g s f ä c h e r  

a )  Biochemie ; 

b )  Lebensmittelkunde und 

Lebensmitteltechnologie ; 

c )  Wirtschaftslehre des 

Haushalts ; 

d )  Haushaltstechnik und 

WOhnungsgestaltung ; 

e )  Textil- und Beklei

dungskunde . 

P r ü f 

a )  

b )  

c )  

d )  

e )  

u n g s f ä c h e r  . . 

Biochemie ; 

Lebensmittelkunde und 

Lebensmitte ltechnologie ; 

Wirtschaftslehre des 

Haushalts ; 

Haushaltstechnik und 

Wohnungsgestaltung ; 

Textil- und Beklei-

dungskunde. 
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b }  Verbrauchslehre � 

c )  Mikrobiologie und 

Hygiene . 

- 32 -

P 

P r ü  f u n g s f ä c h e r : 

a )  Biochemie � 

b )  Lebensmittelkunde und 

Lebensmitteltechnologie : 

c )  Wirtschafts lehre des 

Haushalts ; 

d )  Haushaltstechnik und 

Wohnungsgestaltung : 

e )  Textil- und Beklei

dungskunde . 

r ü f u n g s f ä c h e r  

a )  Biochemie : 

b )  Lebensmittelkunde und 

Lebensmitteltechnologie ; 

c )  Wirtschaftslehre des 

Haushalts : 

d )  Haushaltstechnik und 

Wohnungsgestaltung � 

e )  Textil- und Beklei-

dungskunde. 
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